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GI Leitsötze

Steuerhinterziehung/USt-Voronmeldung

Errechnet der Steuerberoter dos Umsotzsteuersoll höher ols die Bogotell-
grenze von DM 600,- iöhrlich -, im Streitfoll DM 2.500,- -, muß er für
seinen Mondonten nicht zur Abgobe 1/4lohrlicher Umsotzsteuer-
erklörungen übergehen, sondern konn obworten, ob sich dos Finonzomt
wie bisher mit der Abgobe der Johreserklörung zufrieden gibt.
(OLG Koblenz Urt.v.ll.6.1987 - I Ss 198/B7l

Steuerhinterziehung/ESFVorouszohlung

Wird ein Antrog ouf Herobsetzung von Einkommensteueryorouszohlun-
gen mit einer zutreffenden steuermindernden Moßnohme (Berlin-

Do rleh en l beg rü ndet, iedoch bei Antro gstel I u n g bereits beko n nte steuer-

erhöhende Totbestönde (erhebliche Gewinnsteigerungen noch DATEV-

Auswertungenl verschwiegen, so liegt bei vorsötzlichem Hondeln voll-
endete Steuerhinterziehung in Form eines nicht gerechtfedigten Steuer-

vodeils vor.

Die spötere Abgobe einer korrekten Einkommensteueriohreserklörung
konn ols Selbstonzeige i. S. des $ 3Zl AO gewerlet werden, ouch wenn in
dieser kein Bezug zu dem früheren Antrog ou{ Anpossung der Einkom-

mensteueryoro uszo h lu n gen hergestel lt wird.
(OLG Stuttgort Urt.v.2l.s.il9B7 - 5s221/87, StB l9BB,2ll

Steuerhinterziehu n g /USt-Vorouszo hlu n g

Die unterlossene Abgobe der Umsotzsteueryoronmeldung ist ols ein

oußerholb des Berufs liegendes Verholten keine ehrengerichtlich zu

o h nende Pflichtverletzung.
(EG Homburg Urt.v. 4.2.1986 - llll2/85 EV 73/ 83- BRAK-Mitt lgBZ l00l

Hilfeleistung in Steuersochen und Buchführung ($l Abs. 2 Nr. 2 StBerGl

Dos Buchf ü h ru n gsprivileg dei- steuerberotend en Berufe no ch dem StBerG
umfoßt ouch die Einrichtung der Finonzbuchholtung (Erstellung des
Kontenplones) und die Einrichtung der Lohnbuchholtung (Einrichtung der
Loh n konten ). Mecho n isch e Arbeitsgö n ge u nd steuerl ich i rrelevo nte H i lfe-

leistungen beider Einrichtung dieser Buchholtungen sind von dem Privileg

ousgenommen.
(BFH Urt.v.12.l.l9BB -Vll R 60/86 STEUER-TELEXlll9: LEXinform 00812921
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Notor
- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-
onspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB
- Dritthoftung

- Konkurrenzverboi

Rechtsberotun g/Rechtsbesorgung

- Geltendmochung v. Schodenersotz-
onspruch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
- Recht d. StB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, 0162 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- SlAbs.2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- 046 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotun gsvertro g

- Douermondot und Berotungspflichten

- mt oHG
- obiektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Steuerhinterziehung

- Berufspflichrverletzung

- ESi-Vorouszohlung

- USi-Voronmeldung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt
- Bonitötsgo rontie stott Bo nkbürgschoft

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fo hrlössig keit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht

- Pflichten des - im Bouhenenmodell
- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-

mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs
* Versicherungsschutz

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, S5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentsiehung und

Mondotsende

Veriöhrung,568 StBerG {$5lo WPO)
- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung

- Grundsotz d. Schodeneinheit
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweitige Ersotzmög lichkeit

- Verld hrungsunterbrechun g
: durch Mohnbescheid

Versicherungsschutz

- Nochbesseru ngskosten

- Treuhondtötigkeit

Vo*eilsousgleich
- wegen eingetretenen Steuervorteils

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer
- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbeholtun gsrecht

- on Arbeitspopieren
- Beweislost

- Grundsotzurteil

- on Houptobschlußübersicht
u. Umbuchungsliste
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Zurückbeho ltungsrecht
des Steuerberolers
- Anderung der Rechisprechung des OLG Düsseldorf
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- Anmerkung
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i Leitsotz (omtl.)'

Zum Recht des Steuerberoters ous S2Z3 BGB, Arbeitsergebnisse (hier:

eine Houptobschlußübersichtl, die noch dem Steuerberoiervertrog on
den Mondonien herouszugeben sind, wegen folliger Gebührenforde-
rung zurÜckzubeho lten.

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Die Herousgobepflicht des Steuerberoters bezieht sich nicht ouf des-

sen Arbeitspopiere.

2. Die Houptobschlußübersicht ist mit der Umbuchungsliste herouszu-
geben. Sie sind Arbeitsergebnisse des Steuerberoters.

3. Die Beweislost{ür den Verbleib der herouszugebenden Arbeitsergeb-
nisse trifft den Steuerberoter.

4. Der Steuerberoter hot ein Zurückbeholtungsrecht on seinen Arbeits-

ergebnissen wegen folliger Gebührenforderungen, gleichgültig ob
diese sich ouf ondere Abrechnungszeitröume beziehen ols die herous-

verlongten U nterlogen.

Aus den Gründen:

I . Wie bereits dos Londgericht ousgeführt hot, wor derVertrog zwischen

den Porteien, der die Berotung des Beklogten in steuerlichen Angele-
genheiten, die Erledigung seiner Buchholtung und die Fertigung seiner

Bilonzen zum Gegenstond hotte, ein Geschöftsbesorgungsvertrog mit

Dienstvertrqgschorokter (vgl. BGHZ 54, 106, l0Z. Diese zutreffende
Rechtsonsicht wird von der Revision nicht ongegriffen. Der Klöger ist

donoch verpflichtet, die Unterlogen, die er im Rohmen seinerVerfrogs-
pflichten für den Beklogten ongefertigi hot, on diesen herouszugeben.

Die Herousgobepflicht umfoßt mongels onderer Vereinbqrungen nicht

Arbeitspopiere, d ie der Klö g er bei seiner Töti g keii f ü r sich geferfigi hot,

um mit ihrer Hilfe seine Vertrogspflichten erfüllen zu können (vgl. dozu
MünchKomm/Seiler, BGB 2. Aufl. $662 Rdn. l5; BGB-RGRK/Steffen,
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

(Hefr I -7,19881

Gewinnousschüttung

- mft Minelobfluß
Abtretung

- des Steuererstottungsonspruchs
: geschöftsmößige - 946,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Abtretung v. Erstottungso nsprüchen

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Anlogeberotung
- Prüfung des Grundstücksweris

- wifschoftliche Risiken

- Prognosen

Anwoltsvertrog

- Ende des -
Bouherrenmodell

- Au{gobengebiet des Treuhönders

- oblektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- feh lende Beleh rungsbedtlrftig keit
: über Ausgleichsonspruch, $ 89b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondoisübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, 8173 l, 2 AO
- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Beschlognohmeverbot S 9Z SiPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

Beweislost

- Buchungsfehler

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: Aussichten d. Vorprozesses

- für Verhondlungsergebnis

Dritthoftung

- Anwoltsverlrog

- siillschweigender Ausku nftsvertrog

- Sieuerberotungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritier
: Bilonz- und Kreditgeber
: Bilonz- und Konkursglöubiger

12.Aufl. $ 662 Rdn.12) und die ols reineArbeitsmittel- ebensowie hond-
schriftliche Notizen oder ondere zu internen Zwecken gefedigte
Arbeitspopiere - ouch nicht zu seinen Hondokten im Sinne des $66
Abs. 2 StBerG gehören. Der Senot konn iedoch der Ansicht der Revi-

sion nicht zustimmen, dofl die herousverlongte Houptobschlu0über-
sicht 1983, zu der noch den nicht ongegriffenen Feststellungen des

Berufungsgerichts die Umbuchungsliste l9B3 ols Bestondteil gehört,
nicht ein noch dem Vertrog zu schoffendes Arbeitsergebnis, sondern

ein Arbeitsmittelsei, dos der Klöger nicht herousgeben müsse. Als stön-

diger Steuerberoter des Beklogten wor der Klögerverpflichtet, diesem

dieienigen Unterlogen zu ersiellen, die er benötigte, um seine Pflichten

gegenüber den Steuerbehörden erfüllen zu können. Dozu gehöde
ouch die Houptobschluflübersicht, die der Beklogte noch $60 Abs. 2

Sotz2 ESIDVo. F. (vgl. ietzt $60Abs.lSotz2 ESIDV1986)ouf Verlongen
des Finonzomts seiner Steuererklörung beizu{ügen hotte. Schon des-

holb wor die Houptobschlußübersicht 1983 (mit der dozu gehörenden
Umbuchungsliste) nicht lediglich eine Arbeitsgrundloge des Klögers, die

der Herousgobeonspruch des Beklogten nicht umfoßt, sondern ein

(vertrogliches) Arbeitsergebnis, dos noch dem Steuerberotervertrog on

den Beklogten herquszugeben ist. Der beontrogten Einholung eines

Gutochtens der Steuerberoterkommer zur Bedeutung der Houpt-
obschlußubersicht bedurite es bei dieser Sochloge nicht.

Dos Berufungsgericht nimmt on, der Klöger könne nicht domit gehört
werden, doß er die Houptobschlußübersicht l9B3 nichi mehr in Besiiz

hobe, weil er in seinem Schriftsoiz vom 9.9.1985 dos Gegenteil zuge-
stonden hobe. Dies sei ein prozessuoles Gestöndnis, on dos der
Klöger gebunden sei. Dieser Ansicht konn sich der Senot nicht

onschließen. Der vom Berufungsgericht ongefühden Schriftsotzstelle

konn nicht hinreichend deutlich entnommen werden, doß der Klöger
den Besitz der HouptobschluDübersicht l9B3 eingeröumt hot.

Zu Unrecht geht der Klöger ollerdings dovon ous, doß den Beklogten,

der den Hero usgo beo nspruch erhebe, die Beweislost dofü r treffe, doß
der Klöger die Houpiobschlußübersicht l9B3 noch besitze. Es ist

unsireitig, doß der Klöger die von ihm erstellte Houptobschluflüber-
sicht l9B3 iedenfolls zunöchst in Besitz hotte. Die Dorlegungs- und

Beweislost für den Verbleib dieser Unterloge liegt doher beim Klöger.

Der Klöger wird im weiteren Verfohren Gelegenheit hoben, sein Vor-

bringen zu ergönzen.
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Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchsisumme DM 100.000

- im Treuhondvertrog

- verlohrungstnst tn Abö

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunferlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvoro rbeiten,
835 Abs. 3 StBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. S615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- sonstige Tötigkeit, 533 Abs. / StBGebVO

Kousolitöt

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot
- des ongestellten RA

Konkursverwolter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Sieuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß

- Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen
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Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechisberotung d. SIB/WP
- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

- Vertrog mit Mehrfochberufler

Mondqntenunterlogen
- Rückgobe BB, IB
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Mehrfochberufler
- Anwend bo rkeit von Veriöhrungsvorschriften

(Sg 51 BRAO, 68 StBerG, 5lo WPO) 88, 55

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellten Steuererklörung BB, 26

Nochbesserung

- Recht d. StB's zur Nochbesserung BB, 94
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Gl Hinweise

Erstmolig liegt nunmehr eine um{ossende Dorstellung des Wirtschofts-
strofrechts vor. Die Autoren - Stootsonwölte, Richter; Leiter einer Steuer-

fohndung - ,,entwirren" die Vielzohl der Gesetze und Verordnungen,
in dem die unternehmerischen Pflichverstöße bestimmten Tötigkeits-

bereichen zu geo rd net werden. Die Autoren g I ied ern dementsprech en d i n

Stroftoten bei Gründung, beim Betrieb und bei Beendigung und Sonie-

rung des Unternehmens. Doneben wird in einem besonderen Teil ouf die

Grenzen und Risiken strofrechtlich relevonten Hondelns von Berotern hin-

gewiesen.

Folgende Themen werden u.o. ongesprochen,
Ko pito I beschoffu n g, i I lego le Beschöftig u n g von Arbeitneh mern, Verm itt-

lung und Schworzorbeit, Rechnungs- und Finonzwesen, Steuern und

Zölle,Su bventio nen, Wo ren ei n ko uf, gewerbl iche Sch utzrechte, beirü ge-

rische Verko ufsmethoden, Preisgesto ltung, Auslo ndsgeschöfte, Glö ubi-

gerbeg ünstig u ng, Buchfü h ru ngs- und Bilo nzdelikte, Vermögensversch ie-

bung und Konkursverschleppung etc.

Dos Werk zeichnet sich durch die proxisnohe Schwerpunktbildung der

Themen ous. Es enthölt ein ous{ührliches Stichwort- und Gesetzesregister

sowie weiierführende Hinweise zu den einzelnen Themen.
(Müller-Gugenberger, Wirtschoftsstrofrecht, 

.1255 
Seiten, 140,- DM,

Verlog Aschendorlf)

Nochdem dos FG Boden-Würltemberg IEFG19B7,33l und dos FG Koln
(EFG 1986, 454) $32 Abs. B ESIG für verfossungswidrig holten, sollte in

iedem Foll, in dem ein Kinderfreibetrog in Betrocht kommt, Einspruch ein-

gelegt und Ruhen des Verfo hrens beo ntrogt werden ( $ 363 AO). Bewil ligt

dos FA nicht dos Ruhen des Einspruchsverfohrens, sollte Beschwerde bei

der OFD eingelegt werden.

Dossel be g i lt f ü r Vero n lo g u n g en m it schriftstellerischen Nebeneinkü nften.

Dos BVerfG hot die Verfossungsbeschwerde gegen die Abschoffung

des früheren holben Sieuersotzes, $34 Abs.4 ESIG o.F., ongenommen
(l B BvR 1402/871.

I

3. Dos Berufungsgericht isi der Auffossung, dofJ dem Klöger wegen der

von ihm geltend gemochten Gebührenonsprüche kein Zurückbehol-

tungsrecht ous $ 223 BGB gegenüber dem Herousgobeonspruch des

Beklogten zustehen könne. Aus der Notur des Schuldverhöltnisses zwi-

schen Steuerberoter und Mondonten losse sich zwor - iedenfolls im

Grundsctz - nichi obleiten, doß ein Zurückbeholtungsrecht on den

Arbeitsunierlogen desholb zu verneinen sei, weil der Mondont die ge-

somten Buchungsunterlogen (Arbeitsergebnisse und Mondonten-
unterlogen) dringend benötige, um sein Geschöft fortführen zu kön-

nen. Andernfolls werde dem Steuerberoter ohne ousreichenden

Grund ein Druckmittel genommen, welches dos Gesetz gerode für

wechselseitige Ansprüche innerholb desselben Rechtsverhöltnisses

gebe. Es besiehe iedoch ein.Bedürfnis, dos dem Steuerberoierwegen

seiner Honororonsprüche grundsötzlich zustehende Zurückbehol-

tungsrecht on Arbeitsunterlogen einzuschrönken, wenn dos Verlrogs-

verhöltnis zwischen ihm und seinem Mondonten ein Douerschuld-

verhölinis sei. Ein Zurückbeholtungsrecht ous S2Z3 BGB könne in die-

sem Foll nichtzugelossen werden,wenn sich die Honororforderung ouf

ei nen lö n gst zurückliegenden Zeitro u m beziehe, wö h rend dos Zurück-

beholtungsrecht on neuesten Arbeitsergebnisses geltend gemocht

werde. lm Rohmen eines Douerschuldverhöltnisses sei desholb die

sogenonnte Konnexitöt zwischen einer Honororlorderung und einem

Anspruch ouf Herousgobevon Unterlogen nurdonn zu belohen,wenn

sich beide ouf denselben Zeiiroum, in oller Regel ouf dosselbe Abrech-

nungsiohr, bezögen. Auf diese Weise werde ein ongemessener Aus-

gleich zwischen dem lnteresse des Steuerberoters on einem Druck-

mittel für seine Honororforderung und dem Bedürfnis des Mondonten
ge{unden, die Buchfuhrungsunterlogen bei der weiteren Führung der

Geschöfte und beider Beorbeitung von Steuerfrogen zurVerfügung zu

hoben.

Für dos Zurückbeholtungsrecht des Sieuerberoters gegenüber dem

Herousgobeonspruch seines Mondonten fehlt in der die Hondokten

des Steuerberoters betreffenden Bestimmung des $66 StBerG eine

besondere geseizliche Regelung, wie sie $ 50 Abs. 1 der Bundesrechfs-

onwoltsordnung (BRAO) für dos Zurückbeholtungsrecht des Rechts-

onwolts on seinen Hondokten enthölt. Noch der Begründung des

Regierungsentwurfs eines Dritten Geseizes zur Anderung des Steuer-

beroiungsgesetzes zv 966 StBerG ($ 45 des Entwurfs) ist diese Bestim-

mung zwor $ 50 BRAO nochgebildetworden (BlDrucks 7/28525. 36),

die Regelung des $ 50 Abs. I BRAO wurde ober im Hinblick ouf die bei

Steuerberotern und Steuerbevollmöchtigten obweichende Auftrogs-

gestoltung (übewiegend Douerouftrogsverhöltnisse) nicht über-
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nommen. Dos Recht des Steuerberoters, wegen seiner Gebührent
forderungen Unterlog en zurückzubeholten, richtet sich doher ollein
noch den ollgemeinen Bestimmungen (vgl. dozu ouch KG StB 1984,

388,390).

Der Rechtsonsicht des Berufungsgerichts, doß die Notur des Schuld-
verhöltnisses, dos zwischen den Porleien bestond, ein Zurückbehol-
tungsrecht ous9273 BGB on den herousverlongten Unterlogen nicht
ousschließt, ist zuzustimmen (vgl. ouch BGH Urt.v. 6.12.1979 - Vll ZR

19/79 - VersR 1980,264,2661.

Es konn hieroffenbleiben, ob es die Noturdes Schuldverhöltnisseszwi-
schen Steuerberoter und Mondont ousschlieflt, dem Steuerberoter ein
Zurückbeholtungsrecht wegen Gebührenforderungen on solchen
Unterlogen zuzuerkennen, die er im Rohmen des Verlrogsverhöltnisses
von seinem Mondonten odervon Dritten fur ihn erholten hot (dogegen

KG StB 1984,388,390; OLG Homburg NJW 1983,2455; o.A. OLG
Düsseldorf, 13. Zivilsenot, NJW 1977,1201; Gehre, Steuerberotungs-
gesetz l98l S66 Rdn. 13; MunchKomm/Keller, BGB 2. Aufl. 5273
Rd n. 53; vg l. o uch BG H U rt. v. 6.12.1979 -V ll ZR19 / 79 - Vers R l9B 0, 264,
2661. Jedenfolls bei Unterlogen, die der Steuerberoter für seinen
Mondonten erstellt hot, konn ihm ein Zurückbeholtungsrecht wegen
Gebührenforderungen nicht von vornherein unter Berufung ouf die
Notur des Schuldverhöltnisses obgesprochen werden. Dies gilt ouch
donn, wenn es sich um ein douerndes Vertrogsverhöltnis hondelt
(o.4. OLG Düsseldorf, 13. Zivilsenot, NJW 1977,1201; MünchKomm/
Keller ooO; offengelossen von OLG Stuttg on ZIP 1982, 80, Bl : StB
1983, 39, 40). Unterlogen wie eine Houptobschlußübersicht, die der
Steuerberoterselbstgefertigt hot, sind dos Ergebnis seiner Leistung und
regelmöDig insofern ersetzbor, ols sie gegebenenfolls ouf der Grund-
loge der Buchholtungsunterlogen des Mondonien von einem Dritten
neu erstellt werden könnten. Die Notur des Schuldverhöltnisses spricht
doher nicht dogegen, dem Klöger fur die Durchsetzung fölliger
Gebührenforderungen ein Zurückbeholtungsrecht ols Druckmittel
zuzugestehen.

Ein Zurückbeholtungsrecht des Klögers ous $ 223 BGB ist entgegen der
Ansicht des Berufungsgerichts ouch donn nicht ousgeschlossen, wenn
ihm nur Gebührenforderungen zustehen sollten, die sich ouf ondere
Abrechnungsiohre beziehen ols die herousverlongten Unterlogen.
Auch in diesem Foll beruhen die beiderseiiigen Ansprüche ouf dem-
sel ben Vertro gsverhö ltn is.

Beklogten vertrouen konnte, konn sich nur ouf die Leistung beziehen, die
nochzubessern wot dos wor hier die Buchführung. Es gibt keine Anholts-
punktdofürdoß der Beklogtezu einerderortigen Leistung nicht in der Loge
gewesen wöre.

Anmerkung:

Dos Urteil stimmt mit OLG Homm DSIR i9BZ lZ0 überein. Der Senot hotte
den Mo ndo nten f ü r verpf I ichtet g eho lten, zu nöchst den Steuerberoter zu r

Nochbesserung oufzufordern; denn dem Steuerberoter stehe ouch bei
Anwen d u n g vo n Diensfuertro gsrecht g ru n dsötzl ich ei n N och besseru n gs-
recht zu.

Die Moglichkeit, Nochbesserung zu verlongen, kommt ous dem Werk-
vertrogsrecht, 5633 Abs. 2 BGB. Der Leistungspflichtige konn Möngel in
seinen Arbeiten durch eigenes Tötigwerden beseitigen. Hierbei hondelt
es sich nicht um einen Schodenersotzonspruch, sondern um einen
Erfüllungsonspruch (BGH NJW 1964,1025: VersR 1964,230lr.

lm Dienstvertrogsrecht konn regelmößig Schodenersotz und nicht
Möngelbeseitigung verlongt werden. Aber ouch hier ist es den Vertrogs-
porteien unbenommen, ein Recht zur Nochbesserung einzuröumen und
den Dienstuertrog insoweitden Regelungen der$$ 634,635 BGBzu unter-
stellen. Do bei umfongreichen Buchholtungswerken Fehler nie gonz zu

vermeiden sind, liegt es nohe, dem Steuerberoter ein Rechf ouf Beseiii-
gung etwoiger Möngel einzuröumen. lm Regelfoll ist dies für den Mon-
donten ouch nicht nur kostengünstiger, sondern ouch schneller. Ein neuer
Beroter mü0te sich erst mit erheblichem Zeitoufwond einorbeiten.

Dos Nochbesserungsrecht ist stillschweigend begründet worden, wenn
der Steuerberoter oufgeforded wurde, eine kostenlose Korrektur von
Fehlern durchzuführen und er sich hierzu bereiterklört hot (OLG Koln,

Gr B/83).

Voroussetzung für die Geltendmochung des Nochbesserungsonspru-
ches ist, doß die zu beseitigenden Möngel konkret bezeichnet werden
und eine ongemessene Frist eingeröumt wird (OLG Köln, Gl 8/831.

Zum versicherungsrechtlichen Aspeh der Forderung von Möngelbeseiii-
gungskosten durch den Mondonten weisen wir ouf die Hinweise zur
Berufshoftpf I ichfuersicheru n g der Bu ndessteuerberoterko m mer ( Berufs-

rechtliches Hondbuch 5.3) hin. Unter fz.22wird ousgefUh4 doß Noch-
besserungskosten nicht vom Versicherungsschutz umfofJt sind. Ebenso

BGH VersR 1964,230: NJW 1964,1025, OLG FronkfurtVersR 1977,829;
ousführlich zu diesem Themo, Gll2/B3,Wos istein Hoftpflichtonspruch im

Gegensotz zum nicht gedeckten Erfüllungsonspruch?"
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Nochbesserungsrecht
des Steuerberoters
- Mö ngelbeseitig u ngskosten

- Anmerkung
{OLG Homm Urt.v. lB. 3. BB - 25 U 103/B7l

Leitsötze (d.Verf.l,

L Der Mondont muß dem Steuerberoter zunöchst Gelegenheit zur
N och besseru n g o n gebl ich feh lerh ofter Buchfü h ru n gso rbeiien geben.
Andernfolls hot er keinen Anspruch ouf Ersotz der Aufwendungen für
die Beseiiigung der Fehler.

2. Die Fehler in der Buchführung mochen es {ür den Mondonten nicht
unzumutbor, dem Sieuerberoter dos Nochbesserungsrecht einzu:
röumen.

Aus den Gründen:

Es konn dohingestellt bleiben, ob es sich bei dem zwischen den Porteien
bestehenden Vertro gsverhö ltn is u m ei nen Geschöftsbesorg u n gsvertro g
mit Werkvertrogs- oder Dienstuertrogschorokter gehondelt hot. Noch
stöndiger Rechtsprechung ist nömlich S633 BGB onolog onzuwenden,
wenn derTötigkeit eines Steuerberoters ein Dienstvertrog zugrunde liegt.

Die Klögerin hötte doher dem Beklogten dos Recht einröumen müssen,
seine ongeblich fehlerhofte Leistung nochzubessern. Do die Klögerin dem
Beklogten diese Moglichkeit nicht eingeröumt hot, entföllt ouch bei Ein-

ordnung des Vertroges ols Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienst-
vertro gsch o ro kter ein Schodenersotzo nspruch der Klö geri n.

Es wor für die Klögerin ouch nicht unzumuibor; dem Beklogien Gelegen-
heit zur Nochbesserung zu geben. Dos Finonzomt hotte die Buchführung
überprüft, noch den Richtlinien des Finonzomtes konnte die Buchführung
nochgebessert werden. Es ist nicht ersichtlich, do0 dos Vertrouen der
Klögerin in die Föhigkeit des Beklogten zur Buchführung so erschütted
gewesen sein könnte, doß sie zu Recht von einer Nochbesserung durch
den Beklogten Abstond genommen hot. Die Fehlerhoftigkeit dervorous-
gegongenen Buchführung ollein beseitigt grundsötzlich nicht ein Noch-
besserungsrecht, wie bereits der Umkehrschluß ous $633 Abs. 2 BGB
zeigl. Es kommt doher nicht dorouf on, ob der fehlerhoften Buchführung
möglicherweise ouch eine fehlerhoffe Berotung bei dem Beklogten vor-
ousgegongen ist. Die Froge, ob die Klögerin ouf die Leistungsföhigkeitdes

Der Klöger wöre iedoch, ouch wenn seine behoupteten Forderungen
u nterstel lt werden, o n der Ausü bu n g ei n es Zu rückbeho ltu n gsrechts o us

$ 223 BGB gehinde4 wenn er sich dodurch noch den besonderen
Umstönden des Folles treuwidrig verholien würde (in diesem Sinn oll-
gemein zvm Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters on seinen
Arbeitsergebnissen Spöth StB 1925, l5B, 16l, Burhoff in Chorlier /Peter,
Steuerberotungsgesetz 3. Aufl. Gruppe 340 S. l3B Rdn. B; Brenner BB

1984,842,843; vgl. ouch Peter/Söckel in Chorlier/Peter ooO Gruppe
320 - $ 66 StBerG - S. Z Rdn.22 und - zumZurückbeholtungsrecht on
Mondontenunterlogen - KG StB l9B4,3BB, 390; Soergel/Wolf, BGB
$ 223 Rdn. 4B).

Die Ausübung eines Zurückbeholtungsrechts des Steuerberoters on
seinen Arbeitsergebnissen kqnn insbesondere donn gegen Treu und
Glouben verstoßen, wenn seine Gegenforderung unverhöltnismößig
gering ist oder wenn die Zurückbeholtung dem Mondonten einen
unverhöltnismößig hohen, quch beiAbwögung mit den lnteressen des
Steuerberoters nicht zu rechtfertigenden Schoden zufügen würde.

Die Bedeutung derzurückbeholtenen Unterlogen {ür den Mondonten
konn dobei nichtschemoiisch donoch bemessen werden, ouf welchen
Zeitroum sie sich beziehen. Gerode donn,wenn sie einen früheren Zeii-
roum ols die Gebuhrenforderungen betreffen,wird derMondont nicht
selien weniger ouf ihren Besitz ongewiesen sein ols bei Unterlogen zu
loufenden oder nur kürzere Zeil zvrückliegenden Geschöftsvor-
göngen.

,Anmerkung:

Dos BGH-Urteil entspricht der Anmerkung zu dem oufgehobenen
Urteil des OLG Düsseldorf (Gl 1986,153). Von erheblicher proktischer
Bedeuiu n g ist der H inweis des BG H o uf d ie Beweislost des Steuerbero-
ters für den Verbleib der zurückzugebenden Mondontenunterlogen.
Auf dieses Problem hotten wir bereits onlofJlich des Urteils des OLG
Düsseldorfs vom 29.6.1983, Gl 3/84, hingewiesen. Bei der Herous-
gobe von Mondontenunterlogen sollte desholb eine detoillierte Au{-
stellung vorhonden sein, die der Empfönger der Unterlogen quittiert.

Weiterführende Hinweise zum Zurückbeholtungsrecht und zur Rück-

gobe von Unterlogen: Gl 1987,154 f .

I
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung des RegreDonspruchs, $68 StBerG

- Veriöh rungsunterbrechung durch Mo h n bescheid

- Hoftungshöchstsu m men beg renzu n g

- Anmerku ng zur Hoftungsbegrenzung in AGB
(OLG Oldenburg Urt.v.7.5.1987 -1U 211/86l

Leitsötze (d.Verf.),

l. Die Veriöhrung des RegreDonspruches gegen einen Steuerberoter

gemöß 568 StBerG beginnt mit der Zustellung des schödigenden

Steuerbescheides; hier, kein Antrog noch $ 2 AlG.

2. Durch einen Mohnbescheid wird die Veriöhrungsfrist nur in Höhe des

dort beo ntrogten Betro ges u nterbrochen.

Ausnohme, ln dem Mohnbescheid wird erkennbor, derAnspruch wird

im Gonzen geltend gemocht, der zunöchst im Mohnbescheid beon-

spruchte Betrog hot sich ober spöier ols zu gering erwiesen.

3. Die Hoftungsbegrenzung in $6 Abs.2 AGB der Steuerberoier ou{

100.000,- DM ist wirksom.

Aus den Gründen:

Ob die Beklogten der Klögerin durch folsche steuerliche Berotung einen

Schoden verursocht hoben, mog offenbleiben. Hinsichtlich des Schodens,

den die Klögerin in der Berufungsinstonz geltend mocht, nömlich der

Geldverlust infolge Nichtobgobe der Sieuererklörung, Zinsen on Ehe-

monn, Zwongsversteigerungsmindererlös, ist ein etwoiger Schoden-

ersotzonspruch iedenfolls veriöhr1. Veriöhrungsbeginn ist ollerdings nicht,

wie vom Londgericht ongenommen, om ll.l.l98l, ols der Klögerin der

Bericht über die Außenprüfung des Finonzomts zuging, sondern die Ver-

iöhrungsfrist begonn zu loufen mit Zustellung des Einkommensteuer-

bescheides lür1978 on die Klögerin und deren Ehemqnn vom 19.6.1981.

Dos folgt ous der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs' Dessen Eni-

scheidungen in NJW 1982,1285 ff und NJW 1986,1162 ist zu eninehmen,

doD, wenn - wie hier zu unterstellen - der Steuerpflichtige oufgrund

folscher Berotung durch den Steuerberoter zunöchst für l97B eine zu

niedrige Steuer entrichtet hotte, donn iedoch ein zu hoher Steuerbescheid

erging infolge Nichtberücksichtigung von $ 2 AlG, der donn spöter noch

Geltendmochung von $ 2 AIG wieder ermößigt wurde, ouf dos Dotum

obzustellen ist, on dem dqs Finonzomt noch Uberprüfung (im Dezember

ben sind - keinen Mongel im System der Buchführung des Klögers ouf. Es

hondelt sich vielmehr - soweit die Rügen überhoupt gerechtfertigt sind -
um Feh ler i m ieweiligen Einzelfo I I (insbesondere feh lende Verbuch un g ein-

zelner und doppelte Verbuchung onderer Belege), die keinen Rückschluß

dorouf zulossen, ob und gegebenenfolls in welchem Umfong gleich-

ortige oder ondere Fehler ouch bei der Verbuchung von Geschöfts-

vorföllen des Johres l9B3 vorgekommen sind.

Doß noch der Bekundung des Zeugen L. bei der Vorbereitung der Bilonz

l9B3 Abstimmungsorbeiten erforderlich wurden, besogt enigegen der im

Anschlu0 on die Vernehmung dieses Zeugen geöußerten Auffossung des

Prozeßbevollmöchtigten des Beklogten nichts dofur;, doß die vom Klöger

vorgenommene Verbuchung von Geschöftsvorföllen des Johres l9B3 feh-

I erhoft erfol gt wö re. Do s buch mößig e Festho lten der Geschöftsvorfö I I e i n

der Geschöftskosse und dos Sommeln der erforderlichen Belege können

- ebenso wie die tögliche Abstimmung des Soll- und lsibestondes und die

Führung des Kossenbuchs - nur im U nternehmen des Auftroggebers selbst

erfolgen (vgl. OLG Koblena D5tR1972,4171.

Diese Arbeiien obliegen dem Steuerberoter do her ouch do n n nicht, wen n

ihm - wie im Streitfoll - ein Buchführungsouftrog erteilt ist. Die Notwendig-
keit zeitoufwendiger Abstimmungsorbeiten vor derErstellung des Johres-

obschlusses konn ouch dorouf beruhen, doß einzelne Geschöftsvorfölle

nicht verbucht worden sind, weil die entsprechenden Belege dem Steuer-

beroter vom Mondonten nicht zur Verfügung gestellt wurden. Do ro us, doß

solche Abstimmungsorbeiten notwendig werden, loßt sich folglich nicht

ohne weiteres ouf einen Fehler bei der Buchführungstötigkeit des steuerli-

chen Beroters schließen.

Für dos Johr l9B4 rügt der Beklogte, der Klöger hobe einzelne Geschöfts-

vorfölle nicht verbucht, ohne onzugeben, wonn die entsprechenden

Belege dem Klöger zur Verfügung gestellt wurden. Dem Vorbringen des

Klögers, ihm seien in diesen Föllen keine Belege übermittelt worden, hot

der Beklogie nichts substoniiiert entgegen gesetzf. Doß Abstimmungs-

orbeiten bei der Bilonzlg83 desholb notwendig wurden,weil dem Klöger

die entsprechenden Belege nicht zur Verfügung gestellt worden woren

und er doher eine entsprechende Verbuchung nicht vorgenommen hotte,

ist nicht ouszuschließen. Die vom Zeugen L. bekundete Notwendigkeit

solcher Arbeiien belegt doher keinen Schodenersotzonspruch des

Beklogten, der die Honororforderung des Klögers mindern könnte.
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Allerdings triflt es zu, da{) der mit der Verbuchung der loufenden
Geschöftsvorfö I le beo uftro gte Steuerberoter no ch den Gru ndsötzen der
Hoftung bei positiver Verlrogsverleizung schodenersotzpflichtig sein

konn,wenn eroderseine Mitorbeiter, deren ersich zur Erfüllung seinerVer-
pflichtungen gegenüber dem Mondonten bedient ß278 BGB), schuld-

hoff Vorgönge unrichtig verbuchen. Schodenersotz durch Noturol-
restitution ß249 Sotz I BGBI bedeutet in solchem Folle, doß der Steuer-

beroter den Buchungsfehler zu korrigieren hot, ohne dem Mondonten
den für die Fehlersuche und Korrektur - ouch im Rohmen der Vorberei-

tungsorbeiien für den Johresobschluß - onfollenden zeitlichen Mehrouf-
wond in Rechnung stellen zu können.

lm Streitfoll konn indes nicht festgestellt werden, doß dem Klöger solche

Buchungsfehler (Buchholtungsfehler) onzulosten sind, ouf denen zeitlicher
Mehroufwond bei den Vorbereitungsorbeiten für die Bilonz l9B3 beruht.

Wie bereits oben dorgelegt ist, hot der Beklogte Buchholtungsfehler des

Klögers ous dem Johre l9B3 nicht substontiied und nochvollziehbor dor-
geto n. Al le i n der Beruf u n gsi nsto nz ko n kret vorgetro genen Beo nsio nd u n-

gen betreffen dieVerbuchung von Geschöftsvorföllen ous dem Johre l9B4

u nd kön nen do her nicht für zeitl ichen Meh ro ufwo nd bei der Vorbereitu ng

der Bilonz l9B3 ursöchlich geworden sein.

Der Vorlrog des Beklogten, entsprechende Buchholtungsfehler wie im

Johre l9B4 seien dem Klöger ouch in den Voriohren unterlou{en, genügt
den - durch den Hinweisbeschluß vom26.11.1987 verdeutlichten - An{or-
derungen on einen substontiierten Vortrog nicht. Dos Angebot des

Beklogten, die Buchholtungsunterlogen fur die Geschöftsiohre bis l9B3

zur Uberprü{ung durch einen Sochverstöndigen zurVerfügung zu stellen,

konn die fehlende Substontiierung von Buchholtungsfehlern, ouf denen
ein Mehroufwond onZeil bei derVorbereitung der Bilonzl9B3 beruhen

konn, nicht ersefzen.

Allerdings ist noch der Rechisprechung des Bundesgerichtshofs (BGH

Vers R 1982, 496, 494 BGN G I 86, 22 : VersR 1986, 362, 363 ), der sich der
erkennende Senot onschließt, nicht stets zu fordern, dqß der Mondont im

Rechtsstreit mit dem Steuerberoter ieden einzelnen Buchhqltungsfehler

substontiiert dqrstellt. Vielmehr ist es - ouch für eine ongemessene Vertei-

digungsmöglichkeit des Steuerberoters - ousreichend, doß der Auftrog-
geber bei im System begründeten Buchführungsfehlern des Beroters den

Fehler des Systems on einzelnen konkreten Buchungsvorgöngen exem-
plorisch oufzeigt. Ein solcher Foll liegt hier indes nicht vor.

Die vom Beklogten beonstondeten Buchungsvorgönge ous dem Johre

l9B4 zeigen - unobhöngig dovon, ob die Rügen insoweit zu Recht erho-

I

I 980) den Steuerbescheid erstmols für I 928 erhöht, und zwo r weil $ 2 Al G
nicht berücksichtigt wu rde, zv hoch festgesetzt ho| dos wor der I 9. 6. I 981.

Auch die Klögerin geht dovon ous, doß der Schoden (,,frühestens") om
.l9.6.l98l 

entstonden sei und doher ouch der Veriöhrungsbeginn fur die-

sen Zeitpunkt onzunehmen ist.

Gemöß 568 StBerG, wonoch ein Schodenersotzonspruch gegen den
Steuerberoter veriöhd,,in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist'iwor die Veriöhrung mithin Ende Juni l9B4 einge-
treten.

Die Veriöhrung ist nicht unterbrochen worden, nomentlich nicht durch den

Mohnbescheid von Anfong Februor 1984.

Die Klo ge geht ü ber 1.77 4.038,91 DM; der Mo h n bescheid gin g iedoch nu r

über 500.000,- DM. Desholb ist hinsichtlich des Differenzbetroges von
1.274.038,91 DM gewissermoßen schon vorob die Veriöhrung eingetre-
ien. Denn eine Teilkloge bzw. ein dieser gemöß $209 Abs. 2 Nr.l BGB

gleichstehender Mqhnbescheid kqnn nur in Höhe des eingeklogten

Betroges unterbrechen (vgl. Polondt/Heinrichs,45. Aufl., S 209 BGB, Anm.

6 b; BGH NJ\Vl9ZB,l05B,1059, BGH VersR1984,390,39l; 868,869), olso
nur in Höhe von 500.000,- DM. Ein onders zu beurteilender Sonderfoll,
do{J die Klöger ols Glöubigerin mit dem Mohnbescheid bereits den
Anspruch im Gonzen geltend gemocht hct, der zunöchst eingeklogte
Betrog von 500.000,- DM sich ober ols zu niedrig erwiesen hot, wos zur

Folge hötte, doß der Mohnbescheid die Veriöhrung ouch unterbrochen
hötte hinsichtlich des Mehrbetroges, um den sich der Schoden infolge
Anderung der Preisverhöltnisse erhöht IPolondt ooO; BGH NJW 1920,

1682; NJW l9B2,1B09,l8l0; BGH VersR 1984,868 {}, liegt nichivor. Doge-
gen spricht bereits die Pouscholsumme von 500.000,- DM. lm übrigen ist

ober der im spöteren Verfohren geltend gemochte Mehrbetrog ouch
nicht durch eine Anderung der Preisverhölinisse bedingt.

Aber ouch hinsichtlich des miihin nur verbleibenden Beiroges von
500.000,- DM ist Ver[öhrung eingetreten. Der Mohnbescheid hot diese
nicht unterbrochen. Ein Mohnbescheid unterbricht die Veriöhrung nur

donn, wenn er dem $690 Abs. I Nr. 3 ZPO entspricht und erkennen lößt,

welcher,Anspruch geltend gemocht wird (Polondt ooO Anm. Zo; BGH

NJW 1967,2354, BGH WPM l97\,1296L Wonn dies der Foll ist, loflt sich

nicht generell sogen. Auf leden Foll muß der Anspruch so individuolisiert
werden, doß er oblektiv identifiziert werden konn, und zwor in einer

Weise, doD die moterielle Rechtskroft (9322ZPOI, die über $ /00 Abs. I

ZPO eintreten konn, zur Abgrenzung von onderen Ansprüchen (Streit

gegenstöndenl eindeutig festgestellt werden konn (Thomos-Putzo,
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ll. Aufl., $ 690 Anm. 2 c). Dos ist hier nicht der Foll. Die Angobe im Mohn-
bescheid -,,Schodenersoizo nspruch fu r pflichtwid rige und mo ngel holte

Berctung im Rohmen des mit lhnen obgeschlossenen Steuerberotungs-

vertroges. Sie hoben die Zohlung mit Schreiben vom 26.7.1983 grund-

sötzlich verweigerli - genügt nicht, um einen individuolisierten Anspruch

dorzutun. Solches könnte möglicherweise donn ongenommen werden,

wenn nur eine einzige ,,pflichtwidrige und mongelhofte Berotung" durch

die Beklogien in Beirocht köme. Dos ist iedoch dem Vorbringen der

Klögerin zufolge gerode nicht der Foll. Die pflichtwidrige, mcngelhofte

Beroiung soll sich vielmehr ,,im Rohmen des... obgeschlossenen Steuer-

berotungsvedroges" ereignet hoben. Dieser bestond iedoch noch dem

Vorbringen der Klögerin über mehrere Johre und umfoßte die gesomte

sieuerliche Betreuung. lm Verloufe dieses noch dem Vortrog der Klögerin

longiöhrigen und umfossenden Steuerberolungsvertroges bestonden

nqtürlich viele Pflichten der Beklogten zu gehöriger Berotung, die verletzt

worden sein können. Dies ergibt sich ous dem eigenen erstinstonzlichen

Vorbringen der Klögerin. Diese hot im Schriftsotz vom24.7.1985 ousführ-

lich dorgelegi, doß die eigentliche Pflichverleizung der Beklogten, die

donn gewissermoßen Ausgongspunkt für olle weiteren Schöden der

Klögerin wurde, dorin bestond, doß die Beklogten der Klögerin zu

Unrecht gesogt hötten, der Erlös ous dem Verkouf des Obiekts im Johre

lgTB,derin der Differenz bestond zwischen dem Einkoufspreis derAnloge
im Johre 1976 plus Feriigstellungskosten und dem Verkoufspreis im Johre

l9ZB, sei nicht zu versteuern, sie könne ols ,,steuerunschodlich" noch zwei

Johren im Johre l97B die Anloge mit Gewinn wieder verkou{en. ln Befol-

gung dieses Rotes und in der Annohme, den erzielten Gewinn von co.

1,9 Mio DM nicht versieuern zu müssen, hobe die Klögerin donn weiter
g roßzüg ig disponieri u nd die erlöste Ko ufpreisd ifferenz,,steueru nschöd-

lich" ongelegi. Dorous seien ihr donn mehrere Schoden erwochsen.

Zunöchst einmcl nömlich hobe sie den erzielten Gewinn versteuern und

insgesomtweit überl Mlo DM on Steuern bezohlen müssen. Hierdurch sei

ein finonzieller Engpoß entsionden. Dorous hötten sich donn weitere
Schöden fürsie ergeben, dies ouch in Verbindung mit behoupteier Folsch-

berotung bezuglich des Proiekts gemöD S 2 AlG. ln diesem Sinne hot die
Klögerin -lrolzvorongegongenen Hinweises des Senots ouf $ 690 Abs. I

Nr.3 ZPO - ouch noch in der mündlichen Verhondlung ousdrücklich vor-

getrogen. Sie hoi dobeivon ,,immer mehr Pflichverletzungen im Rohmen

des o I I u mfossenden Sieuerberotun gsvertro ges bis J u ni 
,l983" 

gesprochen

und den Beklogten ouch vorgeworfen, gegen den Steuerbescheid vom

l9.6.l98l keinen Einspruch eingelegt und ouch spöterhin (bis zum Juni

l9B3) keinen Antrog noch $ 2 AIG gestellt zu hoben. Sie hot ferner be-

möngelt, doß - zu Beginn - die Beklogten die Klogerin nicht ouf die

Mitorbeiterin, Frou 8., und des Steuerberoters R. sowie ouf die Einholung
des Gutochtens eines Sochverstöndigen durch dos Gericht berufen hot,
vermog die mongelnde Substontiierung seiner Rüge nicht zu ersetzen. Es

ist im Zivilprozeß nichiAufgobe des Gerichts, durch Vernehmung von Zeu-
gen oder Einholung eines Gutochtens einen Sochverholterst herouszuor-
beiten. Vielmehr obliegt es den Pcrleien, soweit sie die Dorlegungs- und
Beweislost trifFt, dem Gericht einen schlüssigen Sochverholt hinreichend
substontiieri zu unterbreiten, dessen Richtigkeit donn erforderlichenfolls
durch eine Beweisoufnohme zu überprü{en ist (vgl. OLG Koblenz, VersR

1980,623,6251.|m übrigen konn ouch nur beieinem substontiierlen Vor-
trog sich der Prozeßgegner sochgerecht öußern.

Dorouf, welche Anforderungen on die Substontiierung von Möngeln der
Leistung des Klögers zu stellen sind, hot der Senot den Beklogten durch
Beschlu0 vom 26.11.1987 hingewiesent Zur Dorlegung eines Buchungs-

fehlers (ouch im Rohmen des Johresobschlusses) bedorf es der Angobe,
oufgrund welcher Belge und/oder lnformotionen die Buchung vorgenom-
men wurde und wesholb und wie sie richtigerweise onders hötte vorge-
nommen werden müssen. Diesen Anforderungen genügt dos Vorbringen
des Beklogten nicht, soweit es sich ouf die Bilonz l9B3 bezieht.

Sein Vortrog vor dem Londgericht, beiAbstimmung der Forderungen per
31.12.1984 hobe sich herousgestellt, dofl die verbleibenden Solden lout
Buchholtung der Kunden P. H. GmbH, Firmo H. D. und Firmo D. in Höhe von
insgesomt DM 53.860,28 zu hoch ousgewiesen worden seien, wobei -
weiles sich nicht um gebuchte Erlöse des Kolenderiohres l9B4 gehondelt
hobe - die Differenzen zwongslaufig l9B3 oderfrüher, iedenfolls ober im

vom Klöger betreuten Zeitroum, entstonden sein müßten, ist nicht noch-
vollziehbor und belegt keinen vom Klöger zu vertretenden Mongel des
Jo hreso bsch I usses 

,l983. 
Dieser Vorfro g des Beklo gten lößt insbesondere

nichi erkennen, welche Buchungen der Klöger hinsichtlich der drei
genonnten Kunden oufgrund welcher ihm zugeleiteten Belege wie hötte
vornehmen müssen und inwiefern seine Buchungen hiervon obweichen.
Auf dieses Vorbringen ist der Beklogte in der Berufungsinstonz ouch nicht
mehr zurückgenommen.

lm Termin zur mündlichen Verhondlung vor dem erkennenden Senct om
.l0.2.l9BB 

hotder Proze0bevollmöchtigte des Beklogten - onknüpfend on
die Aussoge des Zeugen L. - vorgetrogen, gerode die von dem Zeugen L.

geschilderten Abstim mungsschwierigkeiten verdeutlichten Möngel der
Leistung des Klögers. Auch dieser Einwond ist im Ergebnis nicht gerecht-
fertigt.
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Die Voroussetzungen des $ Z SiBGebV und - noch Erstellung der Neu-
fossung der Rechnung vom 31.12.1984 - des $9 StBGebV sind erfüllt.

Der Beklo gte hot vor dem Lo ndgericht d ie Ansicht verlreten, der Honoro r-

onspruch des Klögers sei desholb nicht gerechtferligi, weil die Bilonz l9B3
fehlerhoft erstellt worden sei. Dieser Einwond greift ous zwei Gründen
nichi durch,

Zum einen liegen die Voroussetzungen für einen Ausschluß oder eine
Herobsetzung des Vergütungsonspruchs des Klögers wegen behoupte-
terSchlechtleistung schon desholb nichtvor,weil es sich beidem Vertrogs-
verhöltnis zwischen den Porteien - wie oben dorgestellt - um einen
Dienstuertrog hondelt, der ouf eine Geschöftsbesorgung gerichtet ist.

Mongelhofte Leistungen des Dienstuerpflichteten erlouben dem Dienst-
berechtigten nicht eine Minderung der Vergütung, dc der Dienstberech-
tigte noch dem Gesetz die Gefohr des Mißlingens der Leistung trögt
(BGH VersR 1982,4961.

Anders ols dos Koufrecht oder dos Werkvertrogsrecht kennt dos Dienst-
verfro gsrecht weder die Mog lich keit der Wo nd I u n g noch die der Minde-
rung. Vielmehr gelten bei der Verletzung von Dienstpflichten der hier in
Rede stehenden Art die ollgemeinen Regeln über Unmöglichkeit, Yerzvg,
Schodenersctz wegen positiver Verlrogsverletzung. Der Mcndont ist -
wenn dos Verlrogsverhöltnis zum Steuerberoterwie im Streitfoll ein Dienst-
verlrog ist - doher dorouf beschrönkt, wegen etwo vorliegender Möngel
der Leistu n g des Steuerberoters Sch o d enersotzo nsprüch e weg en positi-
ver Vertrcgsverletzung (Schlechterfüllung) geltend zu mochen (vgl. BGH,
ooO. m.w. N.l.

Abgesehen hiervon hot der Beklogte Möngel der vom Klöger erstellten
Bilonz per 31.12.1983 nicht substontiiert dorgeton. Seine vorprozessuol -
m it Sch reiben vom,,6.1.1985' - erhobene Rüge, doß die Bilo nz l9B3,,völ I ig

unbrouchbor" sei, genügt zur substoniiierten Dorlegung von Möngeln
dieser Bilonz ebensowenig wie sein Vortrg in erster lnstonz, die von dem
Klöger bzw. dessen Mitorbeitern per3i.l2.l9B3 erstellte Bilonzsei in mehr-
focher Hinsicht fehlerhoft gewesen oder dos Verholten der Berufungs-
begründung, die vom Klöger erstellten Bilonzen seien - ols Folge grober
Fehler dervon ih m erstellten Buchholtung -,,sömtlich fo lsch'jso doß zumin-
dest die Bilonz 1983 korrigiert werden müsse.

DiesesVorbringen enthölt keine konkreten Totsochen, ouf die sich die Fest
stellung von Möngeln der Leistungen des Klögers im Zusommenhong mit
der Erstellung der Bilonz (des Johresobschlusses) l9B3 gründen ließ. Doß
sich der Beklogte für die Richtigkeit seiner Rügen ouf dos Zeugnis seiner

,,Gewerbesieuerpflicht'j wom it woh I (o uch ) die Ein kom menssteuerpf licht
infol ge gewerbsmößigen I m mobil ienverkc ufs gemeint isi, bei dem Verko uf
des Obiekts und - noch der Betriebsprü{ung des Fincnzomts im Dezember
19BO bzw. dessen Steuerbescheid vom Junilg8i- pflichtwidrig die Klöge-
rin nicht o uf d ie Mog I ich keit, den o n gefo I lenen Steuern du rch eine Verl ust-

zuweisung (insbes. gem. $ 2 AlGl zu entgehen, hingewiesen hötien; so
hobe sich ,,ein Schneebollsystem von immer neuen Schöden" ergeben.
Sind ober mehrere Pflichtverletzungen und mehrere Schöden ous dem
Verhc lten der Beklo gten do m it o ufgezeigt, so reicht die im Mo h n bescheid
gewöhlte Formulierung zur lndividuolisierung des Anspruchs nicht ous.
Dies ouch deswegen nicht, weil im Mohnbescheid beide Eheleuie ols
Antrogsteller geno n nt sind und desholb nicht ein mo I eindeutig klor ist, um

wessen - der Klögerin oder ihres Ehemonnes - Schoden es geht. Es ver-
holtsich hier mitden zu siellenden Anforderungen on die Bestimmtheiiund
die Bezeichnung des Anspruchs im Sinne des $ 690 Abs. I Nr. 3 ZPC öhn-
lich wie etwo mit einem Bußgeld bescheid i m Ord n u ngswid rig keitsverfo h-

r€n: Je mehr eine Verwechslungsmöglichkeit des dort ungenou und ollge-
mein umschriebenen Vorwurfs mit onderem Fehlvergehen in Betrocht
kom mt, desto wen iger ist der Beg riff der bestim mten,jlot" i m prozessuo len
Sinne fesigelegt und desto weniger ist ein ungenou umschriebener Buß-

g el d bescheid o ls Vo ro ussetzu n g f ü r dos weitere Verfc h ren m o n g els gen ü-
genderAbgrenzung geeignet - nicht onders liegt es im Prinzip hier. Die
hier im Mohnbescheid ongegebene ,,Bezeichnung des Anspruchs" im
Sinne des $690 Abs. I Nr. 3 ZPO laßt eine bestimmte lndividuolisierung
und Abgrenzung gegen ondere Berotungsfehler im Rohmen des longiöh-
rigen Steuerberotungsvertroges gerode nicht erkennen. Eine solche isi
ouch nicht eingetreten durch den Hinweis ouf dos Schreiben der Beklog-
ten vom 26.7.1983, in dem ,,die Zohlung grundsötzlich verweigert" wurde.
Denn eben dieses Schreiben lehnt nichieinen bestimmten Schodenersotz
zu einer bestimmten Pflichverlelzung, sondern generell ieglichen Scho-
denersotz grundsötzlich ob. Ein noch weiteres Zurückgreifen ouf dos dem
Schreiben der Beklogten vom 26.7.1983 vorousgegongene Schreiben
der domoligen Prozeßbevollmöchtigten der Klögerin vom 22.7.1983
kommt ous den Gründen der Rechtssicherheit nicht in Betrccht. Denn die
unverwechselbore und fest cbgrenzbore ,,Bezeichnung des Anspruchs"
muß sich noch dem kloren Wortlcutdes $ 690Abs.l Nr. 37PO unmitielbor
ous dem Mohnbescheid ergeben, ohne doß insoweilzvr Klörung ouf Vor-
korrespond enz zurückgeg riffen werden m uß.

Die Geltend moch u ng der Veriö h rungsein rede ist n icht rechtsm ifJbrö uch-
lich. Nomentlich mußten die Beklogten die - inzwischen onwoltlich vertre-

132 125



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 7188 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 7188

tene - Klögerin nichf ouf die Veriöhrung eines etwoigen Regreßonspruchs

gegen die Beklogten hinweisen (vgl. BGH NJW 1982,1288,12891.

Nur hilfsweise und rein vorsorglich weist der Senot noch ouf folgendes

hin' Selbst wenn - entgegen der Auffossung des Senots - der Anspruch

nichtveriöhrtwöre, so sind Kloge und Berufung gleichwohl unbegründet.

Für einen über 100.000,- DM hinousgehenden Schoden der Klögerin

folgt dos bereits ous $6 Abs. 2 der AGB der Beklogten zu 1); gegen die

Rechtswirksqmkeit dieser Hoftungsbegrenzung hot der Senot keine

Bedenken.. Dos gilt ouch für den weiteren lnholt der AGB, soweit es hier

dorouf rechtlich onkommen könnte. $6 Abs. 3 Soiz I BGB mit der drei-

iöhrigen Veriöhrungsfrist ist rechtlich unbedenklich, weil er dieselbe

Veriöhrungsfrist vorsieht wie dos Gesetz in 568 Sieuerberotungsgesetz.

$ 6 Abs. 3 Sotz 2 AGB,woncch derAnspruch innerholb von sechs Mono-
ten geltend gemocht werden soll, nochdem der Anspruchsberechtigte

von dem Schoden und dem onspruchsbegründenden Ereignis Kenninis

erlongt hot, ist schon deswegen unbedenklich, weil es sich hier um eine

Soll-Vorschrift hondelt ohne Sonktionen. Ob $ 6 Abs. 3 Sotz 3 AGB, der
eine Ausschlußfrist vorsieht, ,,. . .wenn nicht innerholb einer Frist von sechs

Monoten noch derschriftlichen Ablehnung der Ersotzleistung Kloge erho-

ben wird'j mit dem AGB-Gestzvereinbor ist, mog dohinstehen. Denn der

Mohnbescheid ist iedenfolls rechtzeitig erhoben worden. Dos Schreiben

der Beklogten zu l) vom 26.7.1983 weist nömlich ols Ausgongsdotum den

27.7.1983 ous. Folglich konn von dessen Zugong on die Rechtsonwölte

frühestens om 28. 7.1983 ousgegongen werden. Fristoblouf wor mithin der

28.1.1984. Dies wor ein Somstog. Also verlöngerte sich die Frist bis zum

30.l.l9B4, $ 193 BGB. An diesem Toge ist ober der Mohnbescheid beon-

trogt worden. Er ist der Kloge gleichgestellt, $ 209 Abs. 2 Nr. I BGB. Dos

Dotum der Beontrogung (30.1.) reicht ober ous bei demnöchstiger Zustel-

lung, $$ 270 Abs3ZPO,693 Abs. 2ZPO. So liegtes hier. Die om 9.2.1984

erfolgte Zustellung ist noch demnöchst erfolgt im Sinne der genonnten

Vorschriften.

Anmerkung:

Hoftungshöchstsummenklouseln, die nicht ouf leicht fohrlössige Pflicht-

verletzungen beschrönh sind, verstoßen gegen dos Gebot der Hoftungs-

f reizeich n u n g f ü r g rob fo h rlö ssi ge u n d vorsötzl ich e Vertro gsverletzu n gen

gem. $ 112{,.7 AGB-Gesetz. Noch dieser Vorschrift sind Freizeichnungs-

klouseln für vorsötzliche und grob fohrlössige Vertrogsverletzungen -
einsch I ießlich des Versch uldens bei Verlro gssch luß - u nwirkso m . 911 Zl. 7

AGB-Gesetz bezieht sich zwor nur ouf Geschöftsbedingungen im nicht-

koufmönnischen Verkehr; gleiches gilt ober ouch für Steuerberoter, Wirt-

des Johresobschlusses obgegolten sind, sondern noch $$35 Abs. 3, 36

Abs. I StBGebV mit Zeitgebühren zu berechnen sind.

Der Einwond des Beklogten, dieser Zeitoufwond sei unongemessen, ist

nicht gerechtfedigt.

Den Umfong der zur ordnungsgemößen Erstellung der Bilonz erforder-

lichen Prüfungs- und Abschlußvororbeiten im Sinne der $$ 35 Abs. 3, 36

Abs. I StBGebV hot der Steuerberoter unter Berücksichtigung der Gege-

benheiten des ieweiligen Einzelfolles noch billigem Ermessen zu bestim-

men, $ 3,l5 Abs.l BGB. DerZeuge L. hotdie im Sireitfolleingetretene Uber-

schreitung des von ihm fürvergleichbore Fölle ols erforderlich bezeichne-

ten Zeito ufwo ndes vo n l0 bis 15 Arbeitsto gen ü berzeu g en d m it h ier o ufge-

tretenen Schwierigkeiten bei der Abstimmung von Konten begründet.

Hinreichende Anholtspunkie dcfür, doß der noch der Aussoge des Zeu-

gen ongefollene und im Schreiben des Beklogten vom ,,6.1.1985" nicht

beonstondete Zeitoufwond unongemessen hoch wöre, sind nicht dor-
geton odersonstersichtlich. Doß sich der Beklogte ouf dosvom Senotein-

zuholende Gutochten eines Sochverstöndigen berufen hot, vermog die

fehlende Substontiierung seiner Einwendungen hinsichtlich der Ange-
messenheit des Zeitoufwondes nicht zu ersetzen: Er hot keine Anknüp-

fungstotsochen zu seiner Auffossung noch erforderlichen Umfong der

Vororbeiten vorgetrogen, ouf die ein Sochverstöndiger ein entsprechen-

des Gutochten gründen könnte.

Die Höhe derZeitgebühr betrögt gemö0 $ 13 Sotz 2 StBGebV ie ongefon-
gene holbe Stunde 20 bis 60 Deutsche Mork. lnnerholb dieses Rohmens

hot der Steuerberoter die Gebühr gemöß 9,l1 StBGebB unter Berücksichti-

gung oller Umstönde des Einzelfolles noch billigem Ermessen zu bestim-

men. DerAnsotz einer Gebührvon DM 62,50 pro Stunde fur die Tötigkeit

des Assistenten und von DM 100,- pro Sturnde für die fütigkeit des Klögers

selbst haltsich im Rohmen billlgen Ermessens. Der Beklogte hotdem nichts

substontiiert entgegengesetzt. lm Gegenteil' Er bezeichnet - in onderem

Zusommenhong, nömlich im Zusommenhong mii der Berechnung von

Schodenersotzonsprüchen gegen den Klöger (Kosten der Beouftrogung

eines onderen Steuerberoters) - selbst einen höheren Stundensotz ols

ongemessen.

Dem Klöger steht doher - einschließlich der noch $$ 3 Abs. 3, 15 StBGebV

vom Beklogten zu erstottenden Mehrwedsteuer - ols Honoror für die

Erstellung des Johresobschlusses l9B3 und die hierfur erforderlichen Vor-

orbeiten iedenfolls der mit der Kloge geltend gemochte Teilbetrog der -
neuge{oDten - Rechnung vom 3L121984 in Höhe von DM 12.628,35 zu.
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Wertonsotzes sind wedervom Beklogten geltend gemochtworden noch
sonstersichtlich. Eine l0l10-Gebühr noch derTobelle B betrögt beidiesem
Geschöftswed DM 1.753,-. Sie hot der Klöger in der - neugefoßten -
Rech n u n g vom 31. 12.1984o ls Entgelt für d ie Erstel lung des Jo h reso bsch I us-

ses l9B3 ongesetzt. Er hot domit innerholb des vorgesehenen Rohmens

von l0l10 bis 30/10 einer vollen Gebühr (535 Abs. I Nr. I StBGebV) die
gerin gstmög I iche Gebü h r o ngeseizt, die do her fedenfo I ls gerechtfedigt
ist.

Dem Klö ger steht ferner f ü r d ie o uftro gsgem öfl erbrochten Vorbereitu n gs-

orbeiten (Abscl'ilußvororbeiten; Prü{ung der Konten) gemöfl $$ 35 Abs. 3,

36 Abs. I StBGebV eine Zeitgebühr zu. Doß solche Vororbeiten vom Auf-
trog des Klögers umfoßt woren und zu vergüten sind, hot der Beklogte
nicht in Zweifel gezogen. Er wendet sich lediglich gegen die Höhe der
berechneien Gebühren von zusommen DM 9.400,-.

Der Klöger hot in seiner - neugefoflten - Rechnung vom 31.12.1984 noch

$$ 35 Abs. 3, 36 Abs. I StBGebV 4 Stunden des Wirtschoftsprüfers ö DM
400,- und (lBxB :1144 Stunden des Assistenten ö DM 62,50 berechnet.
Doß die Vororbeiten des Klögers mit diesem Zeitoufwond verbunden
woren, steht noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme zurUberzeugung
des Senots fest. Bereits in der ursprünglichen Fossung der Rechnung vom
31.12.1984 hotte der Klöger ,,1/2 Togewerke Wirtschoftsprüfer" und ,,lB

Togewerke Assistent" in Ansotz gebrocht.

Diese ursprüngliche Fossung der Rechnung log dem Beklogten beiAbfos-
sung seines Schreibens vom ,,6.1.1985'(richtig, 6.1.1986lr, in dem er u.o.
ihre olsboldige Bezohlung onkündigte, vor, ohne doß er AnloD gesehen

hötte, den in der Rechnung genonnten Zeitoufwond ols übersetzt oder in
Wohrheit nichi ongefollen zu beonstonden. Zudem hot der Zeuge L. bei
seiner Vernehmung durch den Senot on Hond seiner Aufzeichnungen
bestötigt, doß ledenfolls der berechnete Zeiioufwond ongefollen ist. Der
Teuge hot bekundet, do0 dieArbeiten om Johresobschluß l9B3 in derZeil
von September bis Dezember 1984 insgesomt 219,5 Stunden in Anspruch
genom men hötten. Do bei seien Vorbereitungs- und Prüfungso rbeiten wie
die Uberprüfung der Solden und der Belege einerseits und Arbeitenzur
Erstel I un g der Bilo nz selbst teilweise po ro I lel o usgefü h rtworden. Den Zeit-

oufwond {ür die Vorbereitungsorbeiten hot der Zevge ouf 85 o/obis 900/o

der i nsg eso mt o n g e{o I len en Arbeitszeit g esch öizt.

Der Senot hot doher keine Zweifel, doß [edenfolls die berechneten
fl44 + 4:]r148 Stunden ouf Vorbereitungs- und Prüfungsorbeiten entfollen,

die nicht mit der Gebühr noch $ 35 Abs. I Nr. I StBGebV für die Erstellung

I

schoftsprüfer und Rechtsonwölte im koufmönnischen Bereich gem. $ 9
Abs. I AGB-Gesetz (von Westpholen, AGB für Rechtsonwölte, Steuer-
beroter und Wirtschoftsprüfer 1984, 56 m.w. N.).

Die Freizeichnung für leichte Fohrlössigkeit {indet gem. 5 9 AGB-Gesetz
ihre Grenze bei der Verletzung von Kordinolpflichten. Beispiele:

Einem Treuhönderwurde eine oußergewöhnlich große Rechtsmocht und
do m it ei n e beso n dere Verlro uensstel I u n g ei n g erö u mt. Der Treu g eber m uß
noch Ansicht des OLG Celle desholb ein Aquivolent dergestoli erholten,
doß der Treuhönder dem Gesetz entsprechend uneingeschrönkt hoftet
(OLG Celle Gl 1986,7; Boumboch-Duden-Hopt HGB 27. Avfloge, AGB
G1l,7l.

Dos OLG Stulrgort hot die Häftungsfreizeichnung eines Arztes fur leicht
fo h rlössige Behondlungs- und Aufklörungsfehler ols uno ngemessen und
unwirksom ongesehen (OLG Stuttgort NJW 1979,2355).

Eine gewerbsmößige Auskunftei konn sich nicht von etwoigen fohrlössi-
gen Vertrogsverletzungen freizeichnen, weil dodurch die vertrogllch über-
nommene Houptpflicht obbedungen würde. Dos OLG Fronkfurt hot unter
Hinweis ouf die sog. Kordinolpflicht die Fqeizeichnung noch $9 Abs. 2
Nr. 2 AGB-Gesetz für unwirksom erklört. Es hondelte sich um ein Klousel-
werk, dos im koufmönnischen Verkehr Verwendung fond (OLG Fronkfurt
BB l9B4,l45l: DB 1984, 21901.

Eine Bonk ko n n wegen der Besonderheiten des Wertpo piergeschöfts u nd
dessen vielföltiger Unwögborkeit ihre Hoftung ouf grobe Fohrlössigkeit
beschrönken (LG Stuttgod WM 1988,6201.

Hoftungshöchstsummenklouseln für Fölle leichter Fohrlössigkeit sind wirk-
som, wenn sie betrogsmößig ongemessen sind (Wolf, Kommentor zum
AGB-Geselz 99 fz. I Polondt-Heinrichs 59 Tz. 7 rsl.

Die Angemessenheit hot sich om ,Wed des Berotungsouftroges" - den
vorhersehboren steuerlichen bzw. vermögensmößigen Auswirkungen -
zu orientieren. Eine weitere Orientierungshilfe stellt für Widschoftsprüfer
$54 WPO in Verbindung mit der Verordnung über die Berufshoftpflichr
versicherung der Wirtschoftsprüfer und vereidigten Buchprüfer vom
8.12.1967 dor, wonoch die Pflichtversicherung eine Mindestdeckungs-
summe von 500.000,- DM beinholten muß.

$ 62 StBerG schreibt keine Mindestuersicherungssumme vor, sondern for-
ded n u r eine,,o ngemessene Versicherun gssu m me'1 Die Sto ndesrichtlinien
sehen eine Versicherungssumme von mindeslens 100.000,- DM fur den
einzelnen Schodenfo,ll ols ongemessen on (vgl. Rohweder DSIR l9ZB,
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63 ff., fur RA gilt ebenfolls 100.000,- DM ols stondesrechtlich noiwendig,

vgl. Lingenberg, Zummel $49, 3o). Grundsötzlich ist zu empfehlen, bei

Berotungsouftrögen, die ein höheres Schodenrisiko vorhersehen lossen

ols dies in der Proxis üblich ist, dem Mondonten onzubieien, für diese zu

erledigenden Aufgoben höhere Deckungssummen mit dem Hoftpflicht-

versicherer zu vereinboren (vgl. BGH BB 1980, l0l3).

Aus den Gründen:

Der Anspruch des Klögers ouf Zohlung von DM 13.589,03 ergibt sich ous

$$611,625 BGB in Verbindung mit den Vorschriften der Steuerberoter-
g ebü h renverord n u n g ( StBGebV. Der Vertro g zwischen dem Mo n do nten

und dem Steuerberoter ist iedenfolls donn ein Dienstvertrog, der eine
Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hoi, wenn der Beroter - wie der
Klöger im Streitfoll - nicht nur mit der Erstellung einzelner Steuererklörun-

gen, sondern ouch mit der loufenden Berotung des Mondonten einschließ-

lich der Buchführung beouftrogt ist (vgl. BGH NJW 1970,1596,1597;
Polondt/Putzo, ooO, Einf.2o vor $ 611; Söllner in, Münchener Kommentor
zum BGB,l9B0, Rdn. 9l zu $6ll).

Dorüber, doß dem Klöger oufgrund ouftrogsgemöfi erbrochter Leistun-

gen ein Anspruch ouf Zohlung des in seinen beiden Rechnungen vom

28.9.1984 genonnten Honorors in Höhe von DM 560,88 fur die Fertigung

eines Antroges ouf Gewöhrung einer lnvesiitionszuloge und von weiteren
DM 399,80 für die Erstellung der Vermögenssteuererklörung ouf den

l.l.l9B3 zusteht, herrscht z,,rischen den Porteien kein Streit. Der Beklogte

zieht nicht in Zweifel, dofl die Vergütung des Klögers für die beiden
genonnten Leisiungen in diesen beiden Rechnungen sochlich und rech-

nerisch zutreffend ongegeben ist. Die Vergütung ist mit Erledigung des

ieweiligen Auftroges follig geworden ($ Z StBGebV) und konn vom Klöger
eingefordertwerden, nochdem erdem Beklogten seine Rechnungen vom
28.9.1984 übermittelt hot ($ 9 Abs. I StBGebV), wos unstreitig bereits vor-
prozessuo I geschehen ist.

Möngel der den beiden Rechnungen vom 28.9.1984 zu Grunde liegen-
den Leistungen des Klögers rügt der Beklogte nicht.

Dem Klöger steht ouch der mit der Kloge weiter geltend gemochte
Anspruch ouf Zohlung von DM12.628,35 ols Teilbetrog der Rechnungs-

summe seiner mit der Berufungserwiderung vom 16. 9.1987 in Kopie zu den

Akten gereichien - neugefoßten - Rechnung vom 31.12.1984 über DM
12.714,- ols Entgelt fur die Erstellung des Johresobschlusses l9B3 und die
hiermit im Zusommenhong stehenden Vororbeiten zu.

Wie zwischen den Porteien oußer Streit steht, wor der Klöger mit der
Erstel lung dieses Abschlusses einsch ließlich der erforderlichen Voro rbei-

ten beouftrogt. Die Gebuhr fur die Erstellung des Abschlusses selbst

betrögt noch $ 35 Abs.l Nr.l StBGebV 10/,10 bis 30/10 einervollen Gebuhr
noch der Tobelle B (Anloge 2 zur Steuerberotergebührenverordnung).

Der Klöger hot seiner Berechnung einen Gegenstondswert von bis zu

DM 2.500.000,- zugrunde gelegt. Bedenken gegen die Richtigkeit dieses

Honororonspruch des Steuerberolers
- Gebühren für Bilonarororbeiten, $35 Abs. 3 StBGebV

- Minderung des Honororonspruchs durch Mondonien

- Dorlegung eines Buchungsfehlers
(OLG Köln Urt. v. 9.3.1988 - 2 U 67/87l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Vorbereiiungs- und Prüfungsorbeiten sind mii einer ZeitgebÜhr gem.

S$ 35 Abs. 3, 36 Abs. I StBGebV obzurechnen. Den Umfong der erfor-

derlichen Bilonzrororbeiten bestimmt der Steuerberoter. Schwierig-

keiten bei der Kontenobstimmung begründen einen höheren Zeit-

oufwond.

2. Gebuhren für Bilonzvororbeiten können nicht in Rechnung gestelliwer-

den, wenn der zeitliche Mehroufwond {ür die Vorbereiiungsorbeiten

ouf Buchungsfehlern des Steuerberoters beruht und zu deren Korrektur

nöiig ist.

3. Eine Minderung des Honororonspruchs wegen Schlechtleisiung des

Dienstverpf I ichteten ist dem Auftro g g eber n icht mog I ich.

4. Avr Dorlegung eines Buchungsfehlers ist onzugeben, oufgrund wel-

cher Belege und/oder lnformotionen eine Buchung vorgenommen

wurde und wie sie richtig hötte vorgenommen werden müssen. Bei im

System begründeten Buchungsfehlern genügt die exemplorische

Dorstellung einzelner konkreter Buchungsvorgönge. Bei ongeblich

fehlender oder doppelter Verbuchung muO ieder Buchungsfehler

nochvollzieh bo r gemocht werden.
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63 ff., fur RA gilt ebenfolls 100.000,- DM ols stondesrechtlich noiwendig,

vgl. Lingenberg, Zummel $49, 3o). Grundsötzlich ist zu empfehlen, bei

Berotungsouftrögen, die ein höheres Schodenrisiko vorhersehen lossen

ols dies in der Proxis üblich ist, dem Mondonten onzubieien, für diese zu

erledigenden Aufgoben höhere Deckungssummen mit dem Hoftpflicht-

versicherer zu vereinboren (vgl. BGH BB 1980, l0l3).

Aus den Gründen:

Der Anspruch des Klögers ouf Zohlung von DM 13.589,03 ergibt sich ous

$$611,625 BGB in Verbindung mit den Vorschriften der Steuerberoter-
g ebü h renverord n u n g ( StBGebV. Der Vertro g zwischen dem Mo n do nten

und dem Steuerberoter ist iedenfolls donn ein Dienstvertrog, der eine
Geschöftsbesorgung zum Gegenstond hoi, wenn der Beroter - wie der
Klöger im Streitfoll - nicht nur mit der Erstellung einzelner Steuererklörun-

gen, sondern ouch mit der loufenden Berotung des Mondonten einschließ-

lich der Buchführung beouftrogt ist (vgl. BGH NJW 1970,1596,1597;
Polondt/Putzo, ooO, Einf.2o vor $ 611; Söllner in, Münchener Kommentor
zum BGB,l9B0, Rdn. 9l zu $6ll).

Dorüber, doß dem Klöger oufgrund ouftrogsgemöfi erbrochter Leistun-

gen ein Anspruch ouf Zohlung des in seinen beiden Rechnungen vom

28.9.1984 genonnten Honorors in Höhe von DM 560,88 fur die Fertigung

eines Antroges ouf Gewöhrung einer lnvesiitionszuloge und von weiteren
DM 399,80 für die Erstellung der Vermögenssteuererklörung ouf den

l.l.l9B3 zusteht, herrscht z,,rischen den Porteien kein Streit. Der Beklogte

zieht nicht in Zweifel, dofl die Vergütung des Klögers für die beiden
genonnten Leisiungen in diesen beiden Rechnungen sochlich und rech-

nerisch zutreffend ongegeben ist. Die Vergütung ist mit Erledigung des

ieweiligen Auftroges follig geworden ($ Z StBGebV) und konn vom Klöger
eingefordertwerden, nochdem erdem Beklogten seine Rechnungen vom
28.9.1984 übermittelt hot ($ 9 Abs. I StBGebV), wos unstreitig bereits vor-
prozessuo I geschehen ist.

Möngel der den beiden Rechnungen vom 28.9.1984 zu Grunde liegen-
den Leistungen des Klögers rügt der Beklogte nicht.

Dem Klöger steht ouch der mit der Kloge weiter geltend gemochte
Anspruch ouf Zohlung von DM12.628,35 ols Teilbetrog der Rechnungs-

summe seiner mit der Berufungserwiderung vom 16. 9.1987 in Kopie zu den

Akten gereichien - neugefoßten - Rechnung vom 31.12.1984 über DM
12.714,- ols Entgelt fur die Erstellung des Johresobschlusses l9B3 und die
hiermit im Zusommenhong stehenden Vororbeiten zu.

Wie zwischen den Porteien oußer Streit steht, wor der Klöger mit der
Erstel lung dieses Abschlusses einsch ließlich der erforderlichen Voro rbei-

ten beouftrogt. Die Gebuhr fur die Erstellung des Abschlusses selbst

betrögt noch $ 35 Abs.l Nr.l StBGebV 10/,10 bis 30/10 einervollen Gebuhr
noch der Tobelle B (Anloge 2 zur Steuerberotergebührenverordnung).

Der Klöger hot seiner Berechnung einen Gegenstondswert von bis zu

DM 2.500.000,- zugrunde gelegt. Bedenken gegen die Richtigkeit dieses

Honororonspruch des Steuerberolers
- Gebühren für Bilonarororbeiten, $35 Abs. 3 StBGebV

- Minderung des Honororonspruchs durch Mondonien

- Dorlegung eines Buchungsfehlers
(OLG Köln Urt. v. 9.3.1988 - 2 U 67/87l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Vorbereiiungs- und Prüfungsorbeiten sind mii einer ZeitgebÜhr gem.

S$ 35 Abs. 3, 36 Abs. I StBGebV obzurechnen. Den Umfong der erfor-

derlichen Bilonzrororbeiten bestimmt der Steuerberoter. Schwierig-

keiten bei der Kontenobstimmung begründen einen höheren Zeit-

oufwond.

2. Gebuhren für Bilonzvororbeiten können nicht in Rechnung gestelliwer-

den, wenn der zeitliche Mehroufwond {ür die Vorbereiiungsorbeiten

ouf Buchungsfehlern des Steuerberoters beruht und zu deren Korrektur

nöiig ist.

3. Eine Minderung des Honororonspruchs wegen Schlechtleisiung des

Dienstverpf I ichteten ist dem Auftro g g eber n icht mog I ich.

4. Avr Dorlegung eines Buchungsfehlers ist onzugeben, oufgrund wel-

cher Belege und/oder lnformotionen eine Buchung vorgenommen

wurde und wie sie richtig hötte vorgenommen werden müssen. Bei im

System begründeten Buchungsfehlern genügt die exemplorische

Dorstellung einzelner konkreter Buchungsvorgönge. Bei ongeblich

fehlender oder doppelter Verbuchung muO ieder Buchungsfehler

nochvollzieh bo r gemocht werden.
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Wertonsotzes sind wedervom Beklogten geltend gemochtworden noch
sonstersichtlich. Eine l0l10-Gebühr noch derTobelle B betrögt beidiesem
Geschöftswed DM 1.753,-. Sie hot der Klöger in der - neugefoßten -
Rech n u n g vom 31. 12.1984o ls Entgelt für d ie Erstel lung des Jo h reso bsch I us-

ses l9B3 ongesetzt. Er hot domit innerholb des vorgesehenen Rohmens

von l0l10 bis 30/10 einer vollen Gebühr (535 Abs. I Nr. I StBGebV) die
gerin gstmög I iche Gebü h r o ngeseizt, die do her fedenfo I ls gerechtfedigt
ist.

Dem Klö ger steht ferner f ü r d ie o uftro gsgem öfl erbrochten Vorbereitu n gs-

orbeiten (Abscl'ilußvororbeiten; Prü{ung der Konten) gemöfl $$ 35 Abs. 3,

36 Abs. I StBGebV eine Zeitgebühr zu. Doß solche Vororbeiten vom Auf-
trog des Klögers umfoßt woren und zu vergüten sind, hot der Beklogte
nicht in Zweifel gezogen. Er wendet sich lediglich gegen die Höhe der
berechneien Gebühren von zusommen DM 9.400,-.

Der Klöger hot in seiner - neugefoflten - Rechnung vom 31.12.1984 noch

$$ 35 Abs. 3, 36 Abs. I StBGebV 4 Stunden des Wirtschoftsprüfers ö DM
400,- und (lBxB :1144 Stunden des Assistenten ö DM 62,50 berechnet.
Doß die Vororbeiten des Klögers mit diesem Zeitoufwond verbunden
woren, steht noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme zurUberzeugung
des Senots fest. Bereits in der ursprünglichen Fossung der Rechnung vom
31.12.1984 hotte der Klöger ,,1/2 Togewerke Wirtschoftsprüfer" und ,,lB

Togewerke Assistent" in Ansotz gebrocht.

Diese ursprüngliche Fossung der Rechnung log dem Beklogten beiAbfos-
sung seines Schreibens vom ,,6.1.1985'(richtig, 6.1.1986lr, in dem er u.o.
ihre olsboldige Bezohlung onkündigte, vor, ohne doß er AnloD gesehen

hötte, den in der Rechnung genonnten Zeitoufwond ols übersetzt oder in
Wohrheit nichi ongefollen zu beonstonden. Zudem hot der Zeuge L. bei
seiner Vernehmung durch den Senot on Hond seiner Aufzeichnungen
bestötigt, doß ledenfolls der berechnete Zeiioufwond ongefollen ist. Der
Teuge hot bekundet, do0 dieArbeiten om Johresobschluß l9B3 in derZeil
von September bis Dezember 1984 insgesomt 219,5 Stunden in Anspruch
genom men hötten. Do bei seien Vorbereitungs- und Prüfungso rbeiten wie
die Uberprüfung der Solden und der Belege einerseits und Arbeitenzur
Erstel I un g der Bilo nz selbst teilweise po ro I lel o usgefü h rtworden. Den Zeit-

oufwond {ür die Vorbereitungsorbeiten hot der Zevge ouf 85 o/obis 900/o

der i nsg eso mt o n g e{o I len en Arbeitszeit g esch öizt.

Der Senot hot doher keine Zweifel, doß [edenfolls die berechneten
fl44 + 4:]r148 Stunden ouf Vorbereitungs- und Prüfungsorbeiten entfollen,

die nicht mit der Gebühr noch $ 35 Abs. I Nr. I StBGebV für die Erstellung

I

schoftsprüfer und Rechtsonwölte im koufmönnischen Bereich gem. $ 9
Abs. I AGB-Gesetz (von Westpholen, AGB für Rechtsonwölte, Steuer-
beroter und Wirtschoftsprüfer 1984, 56 m.w. N.).

Die Freizeichnung für leichte Fohrlössigkeit {indet gem. 5 9 AGB-Gesetz
ihre Grenze bei der Verletzung von Kordinolpflichten. Beispiele:

Einem Treuhönderwurde eine oußergewöhnlich große Rechtsmocht und
do m it ei n e beso n dere Verlro uensstel I u n g ei n g erö u mt. Der Treu g eber m uß
noch Ansicht des OLG Celle desholb ein Aquivolent dergestoli erholten,
doß der Treuhönder dem Gesetz entsprechend uneingeschrönkt hoftet
(OLG Celle Gl 1986,7; Boumboch-Duden-Hopt HGB 27. Avfloge, AGB
G1l,7l.

Dos OLG Stulrgort hot die Häftungsfreizeichnung eines Arztes fur leicht
fo h rlössige Behondlungs- und Aufklörungsfehler ols uno ngemessen und
unwirksom ongesehen (OLG Stuttgort NJW 1979,2355).

Eine gewerbsmößige Auskunftei konn sich nicht von etwoigen fohrlössi-
gen Vertrogsverletzungen freizeichnen, weil dodurch die vertrogllch über-
nommene Houptpflicht obbedungen würde. Dos OLG Fronkfurt hot unter
Hinweis ouf die sog. Kordinolpflicht die Fqeizeichnung noch $9 Abs. 2
Nr. 2 AGB-Gesetz für unwirksom erklört. Es hondelte sich um ein Klousel-
werk, dos im koufmönnischen Verkehr Verwendung fond (OLG Fronkfurt
BB l9B4,l45l: DB 1984, 21901.

Eine Bonk ko n n wegen der Besonderheiten des Wertpo piergeschöfts u nd
dessen vielföltiger Unwögborkeit ihre Hoftung ouf grobe Fohrlössigkeit
beschrönken (LG Stuttgod WM 1988,6201.

Hoftungshöchstsummenklouseln für Fölle leichter Fohrlössigkeit sind wirk-
som, wenn sie betrogsmößig ongemessen sind (Wolf, Kommentor zum
AGB-Geselz 99 fz. I Polondt-Heinrichs 59 Tz. 7 rsl.

Die Angemessenheit hot sich om ,Wed des Berotungsouftroges" - den
vorhersehboren steuerlichen bzw. vermögensmößigen Auswirkungen -
zu orientieren. Eine weitere Orientierungshilfe stellt für Widschoftsprüfer
$54 WPO in Verbindung mit der Verordnung über die Berufshoftpflichr
versicherung der Wirtschoftsprüfer und vereidigten Buchprüfer vom
8.12.1967 dor, wonoch die Pflichtversicherung eine Mindestdeckungs-
summe von 500.000,- DM beinholten muß.

$ 62 StBerG schreibt keine Mindestuersicherungssumme vor, sondern for-
ded n u r eine,,o ngemessene Versicherun gssu m me'1 Die Sto ndesrichtlinien
sehen eine Versicherungssumme von mindeslens 100.000,- DM fur den
einzelnen Schodenfo,ll ols ongemessen on (vgl. Rohweder DSIR l9ZB,

130 127



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 7188 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 7188

tene - Klögerin nichf ouf die Veriöhrung eines etwoigen Regreßonspruchs

gegen die Beklogten hinweisen (vgl. BGH NJW 1982,1288,12891.

Nur hilfsweise und rein vorsorglich weist der Senot noch ouf folgendes

hin' Selbst wenn - entgegen der Auffossung des Senots - der Anspruch

nichtveriöhrtwöre, so sind Kloge und Berufung gleichwohl unbegründet.

Für einen über 100.000,- DM hinousgehenden Schoden der Klögerin

folgt dos bereits ous $6 Abs. 2 der AGB der Beklogten zu 1); gegen die

Rechtswirksqmkeit dieser Hoftungsbegrenzung hot der Senot keine

Bedenken.. Dos gilt ouch für den weiteren lnholt der AGB, soweit es hier

dorouf rechtlich onkommen könnte. $6 Abs. 3 Soiz I BGB mit der drei-

iöhrigen Veriöhrungsfrist ist rechtlich unbedenklich, weil er dieselbe

Veriöhrungsfrist vorsieht wie dos Gesetz in 568 Sieuerberotungsgesetz.

$ 6 Abs. 3 Sotz 2 AGB,woncch derAnspruch innerholb von sechs Mono-
ten geltend gemocht werden soll, nochdem der Anspruchsberechtigte

von dem Schoden und dem onspruchsbegründenden Ereignis Kenninis

erlongt hot, ist schon deswegen unbedenklich, weil es sich hier um eine

Soll-Vorschrift hondelt ohne Sonktionen. Ob $ 6 Abs. 3 Sotz 3 AGB, der
eine Ausschlußfrist vorsieht, ,,. . .wenn nicht innerholb einer Frist von sechs

Monoten noch derschriftlichen Ablehnung der Ersotzleistung Kloge erho-

ben wird'j mit dem AGB-Gestzvereinbor ist, mog dohinstehen. Denn der

Mohnbescheid ist iedenfolls rechtzeitig erhoben worden. Dos Schreiben

der Beklogten zu l) vom 26.7.1983 weist nömlich ols Ausgongsdotum den

27.7.1983 ous. Folglich konn von dessen Zugong on die Rechtsonwölte

frühestens om 28. 7.1983 ousgegongen werden. Fristoblouf wor mithin der

28.1.1984. Dies wor ein Somstog. Also verlöngerte sich die Frist bis zum

30.l.l9B4, $ 193 BGB. An diesem Toge ist ober der Mohnbescheid beon-

trogt worden. Er ist der Kloge gleichgestellt, $ 209 Abs. 2 Nr. I BGB. Dos

Dotum der Beontrogung (30.1.) reicht ober ous bei demnöchstiger Zustel-

lung, $$ 270 Abs3ZPO,693 Abs. 2ZPO. So liegtes hier. Die om 9.2.1984

erfolgte Zustellung ist noch demnöchst erfolgt im Sinne der genonnten

Vorschriften.

Anmerkung:

Hoftungshöchstsummenklouseln, die nicht ouf leicht fohrlössige Pflicht-

verletzungen beschrönh sind, verstoßen gegen dos Gebot der Hoftungs-

f reizeich n u n g f ü r g rob fo h rlö ssi ge u n d vorsötzl ich e Vertro gsverletzu n gen

gem. $ 112{,.7 AGB-Gesetz. Noch dieser Vorschrift sind Freizeichnungs-

klouseln für vorsötzliche und grob fohrlössige Vertrogsverletzungen -
einsch I ießlich des Versch uldens bei Verlro gssch luß - u nwirkso m . 911 Zl. 7

AGB-Gesetz bezieht sich zwor nur ouf Geschöftsbedingungen im nicht-

koufmönnischen Verkehr; gleiches gilt ober ouch für Steuerberoter, Wirt-

des Johresobschlusses obgegolten sind, sondern noch $$35 Abs. 3, 36

Abs. I StBGebV mit Zeitgebühren zu berechnen sind.

Der Einwond des Beklogten, dieser Zeitoufwond sei unongemessen, ist

nicht gerechtfedigt.

Den Umfong der zur ordnungsgemößen Erstellung der Bilonz erforder-

lichen Prüfungs- und Abschlußvororbeiten im Sinne der $$ 35 Abs. 3, 36

Abs. I StBGebV hot der Steuerberoter unter Berücksichtigung der Gege-

benheiten des ieweiligen Einzelfolles noch billigem Ermessen zu bestim-

men, $ 3,l5 Abs.l BGB. DerZeuge L. hotdie im Sireitfolleingetretene Uber-

schreitung des von ihm fürvergleichbore Fölle ols erforderlich bezeichne-

ten Zeito ufwo ndes vo n l0 bis 15 Arbeitsto gen ü berzeu g en d m it h ier o ufge-

tretenen Schwierigkeiten bei der Abstimmung von Konten begründet.

Hinreichende Anholtspunkie dcfür, doß der noch der Aussoge des Zeu-

gen ongefollene und im Schreiben des Beklogten vom ,,6.1.1985" nicht

beonstondete Zeitoufwond unongemessen hoch wöre, sind nicht dor-
geton odersonstersichtlich. Doß sich der Beklogte ouf dosvom Senotein-

zuholende Gutochten eines Sochverstöndigen berufen hot, vermog die

fehlende Substontiierung seiner Einwendungen hinsichtlich der Ange-
messenheit des Zeitoufwondes nicht zu ersetzen: Er hot keine Anknüp-

fungstotsochen zu seiner Auffossung noch erforderlichen Umfong der

Vororbeiten vorgetrogen, ouf die ein Sochverstöndiger ein entsprechen-

des Gutochten gründen könnte.

Die Höhe derZeitgebühr betrögt gemö0 $ 13 Sotz 2 StBGebV ie ongefon-
gene holbe Stunde 20 bis 60 Deutsche Mork. lnnerholb dieses Rohmens

hot der Steuerberoter die Gebühr gemöß 9,l1 StBGebB unter Berücksichti-

gung oller Umstönde des Einzelfolles noch billigem Ermessen zu bestim-

men. DerAnsotz einer Gebührvon DM 62,50 pro Stunde fur die Tötigkeit

des Assistenten und von DM 100,- pro Sturnde für die fütigkeit des Klögers

selbst haltsich im Rohmen billlgen Ermessens. Der Beklogte hotdem nichts

substontiiert entgegengesetzt. lm Gegenteil' Er bezeichnet - in onderem

Zusommenhong, nömlich im Zusommenhong mii der Berechnung von

Schodenersotzonsprüchen gegen den Klöger (Kosten der Beouftrogung

eines onderen Steuerberoters) - selbst einen höheren Stundensotz ols

ongemessen.

Dem Klöger steht doher - einschließlich der noch $$ 3 Abs. 3, 15 StBGebV

vom Beklogten zu erstottenden Mehrwedsteuer - ols Honoror für die

Erstellung des Johresobschlusses l9B3 und die hierfur erforderlichen Vor-

orbeiten iedenfolls der mit der Kloge geltend gemochte Teilbetrog der -
neuge{oDten - Rechnung vom 3L121984 in Höhe von DM 12.628,35 zu.
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Die Voroussetzungen des $ Z SiBGebV und - noch Erstellung der Neu-
fossung der Rechnung vom 31.12.1984 - des $9 StBGebV sind erfüllt.

Der Beklo gte hot vor dem Lo ndgericht d ie Ansicht verlreten, der Honoro r-

onspruch des Klögers sei desholb nicht gerechtferligi, weil die Bilonz l9B3
fehlerhoft erstellt worden sei. Dieser Einwond greift ous zwei Gründen
nichi durch,

Zum einen liegen die Voroussetzungen für einen Ausschluß oder eine
Herobsetzung des Vergütungsonspruchs des Klögers wegen behoupte-
terSchlechtleistung schon desholb nichtvor,weil es sich beidem Vertrogs-
verhöltnis zwischen den Porteien - wie oben dorgestellt - um einen
Dienstuertrog hondelt, der ouf eine Geschöftsbesorgung gerichtet ist.

Mongelhofte Leistungen des Dienstuerpflichteten erlouben dem Dienst-
berechtigten nicht eine Minderung der Vergütung, dc der Dienstberech-
tigte noch dem Gesetz die Gefohr des Mißlingens der Leistung trögt
(BGH VersR 1982,4961.

Anders ols dos Koufrecht oder dos Werkvertrogsrecht kennt dos Dienst-
verfro gsrecht weder die Mog lich keit der Wo nd I u n g noch die der Minde-
rung. Vielmehr gelten bei der Verletzung von Dienstpflichten der hier in
Rede stehenden Art die ollgemeinen Regeln über Unmöglichkeit, Yerzvg,
Schodenersctz wegen positiver Verlrogsverletzung. Der Mcndont ist -
wenn dos Verlrogsverhöltnis zum Steuerberoterwie im Streitfoll ein Dienst-
verlrog ist - doher dorouf beschrönkt, wegen etwo vorliegender Möngel
der Leistu n g des Steuerberoters Sch o d enersotzo nsprüch e weg en positi-
ver Vertrcgsverletzung (Schlechterfüllung) geltend zu mochen (vgl. BGH,
ooO. m.w. N.l.

Abgesehen hiervon hot der Beklogte Möngel der vom Klöger erstellten
Bilonz per 31.12.1983 nicht substontiiert dorgeton. Seine vorprozessuol -
m it Sch reiben vom,,6.1.1985' - erhobene Rüge, doß die Bilo nz l9B3,,völ I ig

unbrouchbor" sei, genügt zur substoniiierten Dorlegung von Möngeln
dieser Bilonz ebensowenig wie sein Vortrg in erster lnstonz, die von dem
Klöger bzw. dessen Mitorbeitern per3i.l2.l9B3 erstellte Bilonzsei in mehr-
focher Hinsicht fehlerhoft gewesen oder dos Verholten der Berufungs-
begründung, die vom Klöger erstellten Bilonzen seien - ols Folge grober
Fehler dervon ih m erstellten Buchholtung -,,sömtlich fo lsch'jso doß zumin-
dest die Bilonz 1983 korrigiert werden müsse.

DiesesVorbringen enthölt keine konkreten Totsochen, ouf die sich die Fest
stellung von Möngeln der Leistungen des Klögers im Zusommenhong mit
der Erstellung der Bilonz (des Johresobschlusses) l9B3 gründen ließ. Doß
sich der Beklogte für die Richtigkeit seiner Rügen ouf dos Zeugnis seiner

,,Gewerbesieuerpflicht'j wom it woh I (o uch ) die Ein kom menssteuerpf licht
infol ge gewerbsmößigen I m mobil ienverkc ufs gemeint isi, bei dem Verko uf
des Obiekts und - noch der Betriebsprü{ung des Fincnzomts im Dezember
19BO bzw. dessen Steuerbescheid vom Junilg8i- pflichtwidrig die Klöge-
rin nicht o uf d ie Mog I ich keit, den o n gefo I lenen Steuern du rch eine Verl ust-

zuweisung (insbes. gem. $ 2 AlGl zu entgehen, hingewiesen hötien; so
hobe sich ,,ein Schneebollsystem von immer neuen Schöden" ergeben.
Sind ober mehrere Pflichtverletzungen und mehrere Schöden ous dem
Verhc lten der Beklo gten do m it o ufgezeigt, so reicht die im Mo h n bescheid
gewöhlte Formulierung zur lndividuolisierung des Anspruchs nicht ous.
Dies ouch deswegen nicht, weil im Mohnbescheid beide Eheleuie ols
Antrogsteller geno n nt sind und desholb nicht ein mo I eindeutig klor ist, um

wessen - der Klögerin oder ihres Ehemonnes - Schoden es geht. Es ver-
holtsich hier mitden zu siellenden Anforderungen on die Bestimmtheiiund
die Bezeichnung des Anspruchs im Sinne des $ 690 Abs. I Nr. 3 ZPC öhn-
lich wie etwo mit einem Bußgeld bescheid i m Ord n u ngswid rig keitsverfo h-

r€n: Je mehr eine Verwechslungsmöglichkeit des dort ungenou und ollge-
mein umschriebenen Vorwurfs mit onderem Fehlvergehen in Betrocht
kom mt, desto wen iger ist der Beg riff der bestim mten,jlot" i m prozessuo len
Sinne fesigelegt und desto weniger ist ein ungenou umschriebener Buß-

g el d bescheid o ls Vo ro ussetzu n g f ü r dos weitere Verfc h ren m o n g els gen ü-
genderAbgrenzung geeignet - nicht onders liegt es im Prinzip hier. Die
hier im Mohnbescheid ongegebene ,,Bezeichnung des Anspruchs" im
Sinne des $690 Abs. I Nr. 3 ZPO laßt eine bestimmte lndividuolisierung
und Abgrenzung gegen ondere Berotungsfehler im Rohmen des longiöh-
rigen Steuerberotungsvertroges gerode nicht erkennen. Eine solche isi
ouch nicht eingetreten durch den Hinweis ouf dos Schreiben der Beklog-
ten vom 26.7.1983, in dem ,,die Zohlung grundsötzlich verweigert" wurde.
Denn eben dieses Schreiben lehnt nichieinen bestimmten Schodenersotz
zu einer bestimmten Pflichverlelzung, sondern generell ieglichen Scho-
denersotz grundsötzlich ob. Ein noch weiteres Zurückgreifen ouf dos dem
Schreiben der Beklogten vom 26.7.1983 vorousgegongene Schreiben
der domoligen Prozeßbevollmöchtigten der Klögerin vom 22.7.1983
kommt ous den Gründen der Rechtssicherheit nicht in Betrccht. Denn die
unverwechselbore und fest cbgrenzbore ,,Bezeichnung des Anspruchs"
muß sich noch dem kloren Wortlcutdes $ 690Abs.l Nr. 37PO unmitielbor
ous dem Mohnbescheid ergeben, ohne doß insoweilzvr Klörung ouf Vor-
korrespond enz zurückgeg riffen werden m uß.

Die Geltend moch u ng der Veriö h rungsein rede ist n icht rechtsm ifJbrö uch-
lich. Nomentlich mußten die Beklogten die - inzwischen onwoltlich vertre-
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ll. Aufl., $ 690 Anm. 2 c). Dos ist hier nicht der Foll. Die Angobe im Mohn-
bescheid -,,Schodenersoizo nspruch fu r pflichtwid rige und mo ngel holte

Berctung im Rohmen des mit lhnen obgeschlossenen Steuerberotungs-

vertroges. Sie hoben die Zohlung mit Schreiben vom 26.7.1983 grund-

sötzlich verweigerli - genügt nicht, um einen individuolisierten Anspruch

dorzutun. Solches könnte möglicherweise donn ongenommen werden,

wenn nur eine einzige ,,pflichtwidrige und mongelhofte Berotung" durch

die Beklogien in Beirocht köme. Dos ist iedoch dem Vorbringen der

Klögerin zufolge gerode nicht der Foll. Die pflichtwidrige, mcngelhofte

Beroiung soll sich vielmehr ,,im Rohmen des... obgeschlossenen Steuer-

berotungsvedroges" ereignet hoben. Dieser bestond iedoch noch dem

Vorbringen der Klögerin über mehrere Johre und umfoßte die gesomte

sieuerliche Betreuung. lm Verloufe dieses noch dem Vortrog der Klögerin

longiöhrigen und umfossenden Steuerberolungsvertroges bestonden

nqtürlich viele Pflichten der Beklogten zu gehöriger Berotung, die verletzt

worden sein können. Dies ergibt sich ous dem eigenen erstinstonzlichen

Vorbringen der Klögerin. Diese hot im Schriftsotz vom24.7.1985 ousführ-

lich dorgelegi, doß die eigentliche Pflichverleizung der Beklogten, die

donn gewissermoßen Ausgongspunkt für olle weiteren Schöden der

Klögerin wurde, dorin bestond, doß die Beklogten der Klögerin zu

Unrecht gesogt hötten, der Erlös ous dem Verkouf des Obiekts im Johre

lgTB,derin der Differenz bestond zwischen dem Einkoufspreis derAnloge
im Johre 1976 plus Feriigstellungskosten und dem Verkoufspreis im Johre

l9ZB, sei nicht zu versteuern, sie könne ols ,,steuerunschodlich" noch zwei

Johren im Johre l97B die Anloge mit Gewinn wieder verkou{en. ln Befol-

gung dieses Rotes und in der Annohme, den erzielten Gewinn von co.

1,9 Mio DM nicht versieuern zu müssen, hobe die Klögerin donn weiter
g roßzüg ig disponieri u nd die erlöste Ko ufpreisd ifferenz,,steueru nschöd-

lich" ongelegi. Dorous seien ihr donn mehrere Schoden erwochsen.

Zunöchst einmcl nömlich hobe sie den erzielten Gewinn versteuern und

insgesomtweit überl Mlo DM on Steuern bezohlen müssen. Hierdurch sei

ein finonzieller Engpoß entsionden. Dorous hötten sich donn weitere
Schöden fürsie ergeben, dies ouch in Verbindung mit behoupteier Folsch-

berotung bezuglich des Proiekts gemöD S 2 AlG. ln diesem Sinne hot die
Klögerin -lrolzvorongegongenen Hinweises des Senots ouf $ 690 Abs. I

Nr.3 ZPO - ouch noch in der mündlichen Verhondlung ousdrücklich vor-

getrogen. Sie hoi dobeivon ,,immer mehr Pflichverletzungen im Rohmen

des o I I u mfossenden Sieuerberotun gsvertro ges bis J u ni 
,l983" 

gesprochen

und den Beklogten ouch vorgeworfen, gegen den Steuerbescheid vom

l9.6.l98l keinen Einspruch eingelegt und ouch spöterhin (bis zum Juni

l9B3) keinen Antrog noch $ 2 AIG gestellt zu hoben. Sie hot ferner be-

möngelt, doß - zu Beginn - die Beklogten die Klogerin nicht ouf die

Mitorbeiterin, Frou 8., und des Steuerberoters R. sowie ouf die Einholung
des Gutochtens eines Sochverstöndigen durch dos Gericht berufen hot,
vermog die mongelnde Substontiierung seiner Rüge nicht zu ersetzen. Es

ist im Zivilprozeß nichiAufgobe des Gerichts, durch Vernehmung von Zeu-
gen oder Einholung eines Gutochtens einen Sochverholterst herouszuor-
beiten. Vielmehr obliegt es den Pcrleien, soweit sie die Dorlegungs- und
Beweislost trifFt, dem Gericht einen schlüssigen Sochverholt hinreichend
substontiieri zu unterbreiten, dessen Richtigkeit donn erforderlichenfolls
durch eine Beweisoufnohme zu überprü{en ist (vgl. OLG Koblenz, VersR

1980,623,6251.|m übrigen konn ouch nur beieinem substontiierlen Vor-
trog sich der Prozeßgegner sochgerecht öußern.

Dorouf, welche Anforderungen on die Substontiierung von Möngeln der
Leistung des Klögers zu stellen sind, hot der Senot den Beklogten durch
Beschlu0 vom 26.11.1987 hingewiesent Zur Dorlegung eines Buchungs-

fehlers (ouch im Rohmen des Johresobschlusses) bedorf es der Angobe,
oufgrund welcher Belge und/oder lnformotionen die Buchung vorgenom-
men wurde und wesholb und wie sie richtigerweise onders hötte vorge-
nommen werden müssen. Diesen Anforderungen genügt dos Vorbringen
des Beklogten nicht, soweit es sich ouf die Bilonz l9B3 bezieht.

Sein Vortrog vor dem Londgericht, beiAbstimmung der Forderungen per
31.12.1984 hobe sich herousgestellt, dofl die verbleibenden Solden lout
Buchholtung der Kunden P. H. GmbH, Firmo H. D. und Firmo D. in Höhe von
insgesomt DM 53.860,28 zu hoch ousgewiesen worden seien, wobei -
weiles sich nicht um gebuchte Erlöse des Kolenderiohres l9B4 gehondelt
hobe - die Differenzen zwongslaufig l9B3 oderfrüher, iedenfolls ober im

vom Klöger betreuten Zeitroum, entstonden sein müßten, ist nicht noch-
vollziehbor und belegt keinen vom Klöger zu vertretenden Mongel des
Jo hreso bsch I usses 

,l983. 
Dieser Vorfro g des Beklo gten lößt insbesondere

nichi erkennen, welche Buchungen der Klöger hinsichtlich der drei
genonnten Kunden oufgrund welcher ihm zugeleiteten Belege wie hötte
vornehmen müssen und inwiefern seine Buchungen hiervon obweichen.
Auf dieses Vorbringen ist der Beklogte in der Berufungsinstonz ouch nicht
mehr zurückgenommen.

lm Termin zur mündlichen Verhondlung vor dem erkennenden Senct om
.l0.2.l9BB 

hotder Proze0bevollmöchtigte des Beklogten - onknüpfend on
die Aussoge des Zeugen L. - vorgetrogen, gerode die von dem Zeugen L.

geschilderten Abstim mungsschwierigkeiten verdeutlichten Möngel der
Leistung des Klögers. Auch dieser Einwond ist im Ergebnis nicht gerecht-
fertigt.

t24
r33



Gerling lnformotionen fürwirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl7l88 Gerling lnformotionen für wi*schoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl7l88

Allerdings triflt es zu, da{) der mit der Verbuchung der loufenden
Geschöftsvorfö I le beo uftro gte Steuerberoter no ch den Gru ndsötzen der
Hoftung bei positiver Verlrogsverleizung schodenersotzpflichtig sein

konn,wenn eroderseine Mitorbeiter, deren ersich zur Erfüllung seinerVer-
pflichtungen gegenüber dem Mondonten bedient ß278 BGB), schuld-

hoff Vorgönge unrichtig verbuchen. Schodenersotz durch Noturol-
restitution ß249 Sotz I BGBI bedeutet in solchem Folle, doß der Steuer-

beroter den Buchungsfehler zu korrigieren hot, ohne dem Mondonten
den für die Fehlersuche und Korrektur - ouch im Rohmen der Vorberei-

tungsorbeiien für den Johresobschluß - onfollenden zeitlichen Mehrouf-
wond in Rechnung stellen zu können.

lm Streitfoll konn indes nicht festgestellt werden, doß dem Klöger solche

Buchungsfehler (Buchholtungsfehler) onzulosten sind, ouf denen zeitlicher
Mehroufwond bei den Vorbereitungsorbeiten für die Bilonz l9B3 beruht.

Wie bereits oben dorgelegt ist, hot der Beklogte Buchholtungsfehler des

Klögers ous dem Johre l9B3 nicht substontiied und nochvollziehbor dor-
geto n. Al le i n der Beruf u n gsi nsto nz ko n kret vorgetro genen Beo nsio nd u n-

gen betreffen dieVerbuchung von Geschöftsvorföllen ous dem Johre l9B4

u nd kön nen do her nicht für zeitl ichen Meh ro ufwo nd bei der Vorbereitu ng

der Bilonz l9B3 ursöchlich geworden sein.

Der Vorlrog des Beklogten, entsprechende Buchholtungsfehler wie im

Johre l9B4 seien dem Klöger ouch in den Voriohren unterlou{en, genügt
den - durch den Hinweisbeschluß vom26.11.1987 verdeutlichten - An{or-
derungen on einen substontiierten Vortrog nicht. Dos Angebot des

Beklogten, die Buchholtungsunterlogen fur die Geschöftsiohre bis l9B3

zur Uberprü{ung durch einen Sochverstöndigen zurVerfügung zu stellen,

konn die fehlende Substontiierung von Buchholtungsfehlern, ouf denen
ein Mehroufwond onZeil bei derVorbereitung der Bilonzl9B3 beruhen

konn, nicht ersefzen.

Allerdings ist noch der Rechisprechung des Bundesgerichtshofs (BGH

Vers R 1982, 496, 494 BGN G I 86, 22 : VersR 1986, 362, 363 ), der sich der
erkennende Senot onschließt, nicht stets zu fordern, dqß der Mondont im

Rechtsstreit mit dem Steuerberoter ieden einzelnen Buchhqltungsfehler

substontiiert dqrstellt. Vielmehr ist es - ouch für eine ongemessene Vertei-

digungsmöglichkeit des Steuerberoters - ousreichend, doß der Auftrog-
geber bei im System begründeten Buchführungsfehlern des Beroters den

Fehler des Systems on einzelnen konkreten Buchungsvorgöngen exem-
plorisch oufzeigt. Ein solcher Foll liegt hier indes nicht vor.

Die vom Beklogten beonstondeten Buchungsvorgönge ous dem Johre

l9B4 zeigen - unobhöngig dovon, ob die Rügen insoweit zu Recht erho-

I

I 980) den Steuerbescheid erstmols für I 928 erhöht, und zwo r weil $ 2 Al G
nicht berücksichtigt wu rde, zv hoch festgesetzt ho| dos wor der I 9. 6. I 981.

Auch die Klögerin geht dovon ous, doß der Schoden (,,frühestens") om
.l9.6.l98l 

entstonden sei und doher ouch der Veriöhrungsbeginn fur die-

sen Zeitpunkt onzunehmen ist.

Gemöß 568 StBerG, wonoch ein Schodenersotzonspruch gegen den
Steuerberoter veriöhd,,in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist'iwor die Veriöhrung mithin Ende Juni l9B4 einge-
treten.

Die Veriöhrung ist nicht unterbrochen worden, nomentlich nicht durch den

Mohnbescheid von Anfong Februor 1984.

Die Klo ge geht ü ber 1.77 4.038,91 DM; der Mo h n bescheid gin g iedoch nu r

über 500.000,- DM. Desholb ist hinsichtlich des Differenzbetroges von
1.274.038,91 DM gewissermoßen schon vorob die Veriöhrung eingetre-
ien. Denn eine Teilkloge bzw. ein dieser gemöß $209 Abs. 2 Nr.l BGB

gleichstehender Mqhnbescheid kqnn nur in Höhe des eingeklogten

Betroges unterbrechen (vgl. Polondt/Heinrichs,45. Aufl., S 209 BGB, Anm.

6 b; BGH NJ\Vl9ZB,l05B,1059, BGH VersR1984,390,39l; 868,869), olso
nur in Höhe von 500.000,- DM. Ein onders zu beurteilender Sonderfoll,
do{J die Klöger ols Glöubigerin mit dem Mohnbescheid bereits den
Anspruch im Gonzen geltend gemocht hct, der zunöchst eingeklogte
Betrog von 500.000,- DM sich ober ols zu niedrig erwiesen hot, wos zur

Folge hötte, doß der Mohnbescheid die Veriöhrung ouch unterbrochen
hötte hinsichtlich des Mehrbetroges, um den sich der Schoden infolge
Anderung der Preisverhöltnisse erhöht IPolondt ooO; BGH NJW 1920,

1682; NJW l9B2,1B09,l8l0; BGH VersR 1984,868 {}, liegt nichivor. Doge-
gen spricht bereits die Pouscholsumme von 500.000,- DM. lm übrigen ist

ober der im spöteren Verfohren geltend gemochte Mehrbetrog ouch
nicht durch eine Anderung der Preisverhölinisse bedingt.

Aber ouch hinsichtlich des miihin nur verbleibenden Beiroges von
500.000,- DM ist Ver[öhrung eingetreten. Der Mohnbescheid hot diese
nicht unterbrochen. Ein Mohnbescheid unterbricht die Veriöhrung nur

donn, wenn er dem $690 Abs. I Nr. 3 ZPO entspricht und erkennen lößt,

welcher,Anspruch geltend gemocht wird (Polondt ooO Anm. Zo; BGH

NJW 1967,2354, BGH WPM l97\,1296L Wonn dies der Foll ist, loflt sich

nicht generell sogen. Auf leden Foll muß der Anspruch so individuolisiert
werden, doß er oblektiv identifiziert werden konn, und zwor in einer

Weise, doD die moterielle Rechtskroft (9322ZPOI, die über $ /00 Abs. I

ZPO eintreten konn, zur Abgrenzung von onderen Ansprüchen (Streit

gegenstöndenl eindeutig festgestellt werden konn (Thomos-Putzo,
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung des RegreDonspruchs, $68 StBerG

- Veriöh rungsunterbrechung durch Mo h n bescheid

- Hoftungshöchstsu m men beg renzu n g

- Anmerku ng zur Hoftungsbegrenzung in AGB
(OLG Oldenburg Urt.v.7.5.1987 -1U 211/86l

Leitsötze (d.Verf.),

l. Die Veriöhrung des RegreDonspruches gegen einen Steuerberoter

gemöß 568 StBerG beginnt mit der Zustellung des schödigenden

Steuerbescheides; hier, kein Antrog noch $ 2 AlG.

2. Durch einen Mohnbescheid wird die Veriöhrungsfrist nur in Höhe des

dort beo ntrogten Betro ges u nterbrochen.

Ausnohme, ln dem Mohnbescheid wird erkennbor, derAnspruch wird

im Gonzen geltend gemocht, der zunöchst im Mohnbescheid beon-

spruchte Betrog hot sich ober spöier ols zu gering erwiesen.

3. Die Hoftungsbegrenzung in $6 Abs.2 AGB der Steuerberoier ou{

100.000,- DM ist wirksom.

Aus den Gründen:

Ob die Beklogten der Klögerin durch folsche steuerliche Berotung einen

Schoden verursocht hoben, mog offenbleiben. Hinsichtlich des Schodens,

den die Klögerin in der Berufungsinstonz geltend mocht, nömlich der

Geldverlust infolge Nichtobgobe der Sieuererklörung, Zinsen on Ehe-

monn, Zwongsversteigerungsmindererlös, ist ein etwoiger Schoden-

ersotzonspruch iedenfolls veriöhr1. Veriöhrungsbeginn ist ollerdings nicht,

wie vom Londgericht ongenommen, om ll.l.l98l, ols der Klögerin der

Bericht über die Außenprüfung des Finonzomts zuging, sondern die Ver-

iöhrungsfrist begonn zu loufen mit Zustellung des Einkommensteuer-

bescheides lür1978 on die Klögerin und deren Ehemqnn vom 19.6.1981.

Dos folgt ous der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs' Dessen Eni-

scheidungen in NJW 1982,1285 ff und NJW 1986,1162 ist zu eninehmen,

doD, wenn - wie hier zu unterstellen - der Steuerpflichtige oufgrund

folscher Berotung durch den Steuerberoter zunöchst für l97B eine zu

niedrige Steuer entrichtet hotte, donn iedoch ein zu hoher Steuerbescheid

erging infolge Nichtberücksichtigung von $ 2 AlG, der donn spöter noch

Geltendmochung von $ 2 AIG wieder ermößigt wurde, ouf dos Dotum

obzustellen ist, on dem dqs Finonzomt noch Uberprüfung (im Dezember

ben sind - keinen Mongel im System der Buchführung des Klögers ouf. Es

hondelt sich vielmehr - soweit die Rügen überhoupt gerechtfertigt sind -
um Feh ler i m ieweiligen Einzelfo I I (insbesondere feh lende Verbuch un g ein-

zelner und doppelte Verbuchung onderer Belege), die keinen Rückschluß

dorouf zulossen, ob und gegebenenfolls in welchem Umfong gleich-

ortige oder ondere Fehler ouch bei der Verbuchung von Geschöfts-

vorföllen des Johres l9B3 vorgekommen sind.

Doß noch der Bekundung des Zeugen L. bei der Vorbereitung der Bilonz

l9B3 Abstimmungsorbeiten erforderlich wurden, besogt enigegen der im

Anschlu0 on die Vernehmung dieses Zeugen geöußerten Auffossung des

Prozeßbevollmöchtigten des Beklogten nichts dofur;, doß die vom Klöger

vorgenommene Verbuchung von Geschöftsvorföllen des Johres l9B3 feh-

I erhoft erfol gt wö re. Do s buch mößig e Festho lten der Geschöftsvorfö I I e i n

der Geschöftskosse und dos Sommeln der erforderlichen Belege können

- ebenso wie die tögliche Abstimmung des Soll- und lsibestondes und die

Führung des Kossenbuchs - nur im U nternehmen des Auftroggebers selbst

erfolgen (vgl. OLG Koblena D5tR1972,4171.

Diese Arbeiien obliegen dem Steuerberoter do her ouch do n n nicht, wen n

ihm - wie im Streitfoll - ein Buchführungsouftrog erteilt ist. Die Notwendig-
keit zeitoufwendiger Abstimmungsorbeiten vor derErstellung des Johres-

obschlusses konn ouch dorouf beruhen, doß einzelne Geschöftsvorfölle

nicht verbucht worden sind, weil die entsprechenden Belege dem Steuer-

beroter vom Mondonten nicht zur Verfügung gestellt wurden. Do ro us, doß

solche Abstimmungsorbeiten notwendig werden, loßt sich folglich nicht

ohne weiteres ouf einen Fehler bei der Buchführungstötigkeit des steuerli-

chen Beroters schließen.

Für dos Johr l9B4 rügt der Beklogte, der Klöger hobe einzelne Geschöfts-

vorfölle nicht verbucht, ohne onzugeben, wonn die entsprechenden

Belege dem Klöger zur Verfügung gestellt wurden. Dem Vorbringen des

Klögers, ihm seien in diesen Föllen keine Belege übermittelt worden, hot

der Beklogie nichts substoniiiert entgegen gesetzf. Doß Abstimmungs-

orbeiten bei der Bilonzlg83 desholb notwendig wurden,weil dem Klöger

die entsprechenden Belege nicht zur Verfügung gestellt worden woren

und er doher eine entsprechende Verbuchung nicht vorgenommen hotte,

ist nicht ouszuschließen. Die vom Zeugen L. bekundete Notwendigkeit

solcher Arbeiien belegt doher keinen Schodenersotzonspruch des

Beklogten, der die Honororforderung des Klögers mindern könnte.
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Nochbesserungsrecht
des Steuerberoters
- Mö ngelbeseitig u ngskosten

- Anmerkung
{OLG Homm Urt.v. lB. 3. BB - 25 U 103/B7l

Leitsötze (d.Verf.l,

L Der Mondont muß dem Steuerberoter zunöchst Gelegenheit zur
N och besseru n g o n gebl ich feh lerh ofter Buchfü h ru n gso rbeiien geben.
Andernfolls hot er keinen Anspruch ouf Ersotz der Aufwendungen für
die Beseiiigung der Fehler.

2. Die Fehler in der Buchführung mochen es {ür den Mondonten nicht
unzumutbor, dem Sieuerberoter dos Nochbesserungsrecht einzu:
röumen.

Aus den Gründen:

Es konn dohingestellt bleiben, ob es sich bei dem zwischen den Porteien
bestehenden Vertro gsverhö ltn is u m ei nen Geschöftsbesorg u n gsvertro g
mit Werkvertrogs- oder Dienstuertrogschorokter gehondelt hot. Noch
stöndiger Rechtsprechung ist nömlich S633 BGB onolog onzuwenden,
wenn derTötigkeit eines Steuerberoters ein Dienstvertrog zugrunde liegt.

Die Klögerin hötte doher dem Beklogten dos Recht einröumen müssen,
seine ongeblich fehlerhofte Leistung nochzubessern. Do die Klögerin dem
Beklogten diese Moglichkeit nicht eingeröumt hot, entföllt ouch bei Ein-

ordnung des Vertroges ols Geschöftsbesorgungsvertrog mit Dienst-
vertro gsch o ro kter ein Schodenersotzo nspruch der Klö geri n.

Es wor für die Klögerin ouch nicht unzumuibor; dem Beklogien Gelegen-
heit zur Nochbesserung zu geben. Dos Finonzomt hotte die Buchführung
überprüft, noch den Richtlinien des Finonzomtes konnte die Buchführung
nochgebessert werden. Es ist nicht ersichtlich, do0 dos Vertrouen der
Klögerin in die Föhigkeit des Beklogten zur Buchführung so erschütted
gewesen sein könnte, doß sie zu Recht von einer Nochbesserung durch
den Beklogten Abstond genommen hot. Die Fehlerhoftigkeit dervorous-
gegongenen Buchführung ollein beseitigt grundsötzlich nicht ein Noch-
besserungsrecht, wie bereits der Umkehrschluß ous $633 Abs. 2 BGB
zeigl. Es kommt doher nicht dorouf on, ob der fehlerhoften Buchführung
möglicherweise ouch eine fehlerhoffe Berotung bei dem Beklogten vor-
ousgegongen ist. Die Froge, ob die Klögerin ouf die Leistungsföhigkeitdes

Der Klöger wöre iedoch, ouch wenn seine behoupteten Forderungen
u nterstel lt werden, o n der Ausü bu n g ei n es Zu rückbeho ltu n gsrechts o us

$ 223 BGB gehinde4 wenn er sich dodurch noch den besonderen
Umstönden des Folles treuwidrig verholien würde (in diesem Sinn oll-
gemein zvm Zurückbeholtungsrecht des Steuerberoters on seinen
Arbeitsergebnissen Spöth StB 1925, l5B, 16l, Burhoff in Chorlier /Peter,
Steuerberotungsgesetz 3. Aufl. Gruppe 340 S. l3B Rdn. B; Brenner BB

1984,842,843; vgl. ouch Peter/Söckel in Chorlier/Peter ooO Gruppe
320 - $ 66 StBerG - S. Z Rdn.22 und - zumZurückbeholtungsrecht on
Mondontenunterlogen - KG StB l9B4,3BB, 390; Soergel/Wolf, BGB
$ 223 Rdn. 4B).

Die Ausübung eines Zurückbeholtungsrechts des Steuerberoters on
seinen Arbeitsergebnissen kqnn insbesondere donn gegen Treu und
Glouben verstoßen, wenn seine Gegenforderung unverhöltnismößig
gering ist oder wenn die Zurückbeholtung dem Mondonten einen
unverhöltnismößig hohen, quch beiAbwögung mit den lnteressen des
Steuerberoters nicht zu rechtfertigenden Schoden zufügen würde.

Die Bedeutung derzurückbeholtenen Unterlogen {ür den Mondonten
konn dobei nichtschemoiisch donoch bemessen werden, ouf welchen
Zeitroum sie sich beziehen. Gerode donn,wenn sie einen früheren Zeii-
roum ols die Gebuhrenforderungen betreffen,wird derMondont nicht
selien weniger ouf ihren Besitz ongewiesen sein ols bei Unterlogen zu
loufenden oder nur kürzere Zeil zvrückliegenden Geschöftsvor-
göngen.

,Anmerkung:

Dos BGH-Urteil entspricht der Anmerkung zu dem oufgehobenen
Urteil des OLG Düsseldorf (Gl 1986,153). Von erheblicher proktischer
Bedeuiu n g ist der H inweis des BG H o uf d ie Beweislost des Steuerbero-
ters für den Verbleib der zurückzugebenden Mondontenunterlogen.
Auf dieses Problem hotten wir bereits onlofJlich des Urteils des OLG
Düsseldorfs vom 29.6.1983, Gl 3/84, hingewiesen. Bei der Herous-
gobe von Mondontenunterlogen sollte desholb eine detoillierte Au{-
stellung vorhonden sein, die der Empfönger der Unterlogen quittiert.

Weiterführende Hinweise zum Zurückbeholtungsrecht und zur Rück-

gobe von Unterlogen: Gl 1987,154 f .

I
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nommen. Dos Recht des Steuerberoters, wegen seiner Gebührent
forderungen Unterlog en zurückzubeholten, richtet sich doher ollein
noch den ollgemeinen Bestimmungen (vgl. dozu ouch KG StB 1984,

388,390).

Der Rechtsonsicht des Berufungsgerichts, doß die Notur des Schuld-
verhöltnisses, dos zwischen den Porleien bestond, ein Zurückbehol-
tungsrecht ous9273 BGB on den herousverlongten Unterlogen nicht
ousschließt, ist zuzustimmen (vgl. ouch BGH Urt.v. 6.12.1979 - Vll ZR

19/79 - VersR 1980,264,2661.

Es konn hieroffenbleiben, ob es die Noturdes Schuldverhöltnisseszwi-
schen Steuerberoter und Mondont ousschlieflt, dem Steuerberoter ein
Zurückbeholtungsrecht wegen Gebührenforderungen on solchen
Unterlogen zuzuerkennen, die er im Rohmen des Verlrogsverhöltnisses
von seinem Mondonten odervon Dritten fur ihn erholten hot (dogegen

KG StB 1984,388,390; OLG Homburg NJW 1983,2455; o.A. OLG
Düsseldorf, 13. Zivilsenot, NJW 1977,1201; Gehre, Steuerberotungs-
gesetz l98l S66 Rdn. 13; MunchKomm/Keller, BGB 2. Aufl. 5273
Rd n. 53; vg l. o uch BG H U rt. v. 6.12.1979 -V ll ZR19 / 79 - Vers R l9B 0, 264,
2661. Jedenfolls bei Unterlogen, die der Steuerberoter für seinen
Mondonten erstellt hot, konn ihm ein Zurückbeholtungsrecht wegen
Gebührenforderungen nicht von vornherein unter Berufung ouf die
Notur des Schuldverhöltnisses obgesprochen werden. Dies gilt ouch
donn, wenn es sich um ein douerndes Vertrogsverhöltnis hondelt
(o.4. OLG Düsseldorf, 13. Zivilsenot, NJW 1977,1201; MünchKomm/
Keller ooO; offengelossen von OLG Stuttg on ZIP 1982, 80, Bl : StB
1983, 39, 40). Unterlogen wie eine Houptobschlußübersicht, die der
Steuerberoterselbstgefertigt hot, sind dos Ergebnis seiner Leistung und
regelmöDig insofern ersetzbor, ols sie gegebenenfolls ouf der Grund-
loge der Buchholtungsunterlogen des Mondonien von einem Dritten
neu erstellt werden könnten. Die Notur des Schuldverhöltnisses spricht
doher nicht dogegen, dem Klöger fur die Durchsetzung fölliger
Gebührenforderungen ein Zurückbeholtungsrecht ols Druckmittel
zuzugestehen.

Ein Zurückbeholtungsrecht des Klögers ous $ 223 BGB ist entgegen der
Ansicht des Berufungsgerichts ouch donn nicht ousgeschlossen, wenn
ihm nur Gebührenforderungen zustehen sollten, die sich ouf ondere
Abrechnungsiohre beziehen ols die herousverlongten Unterlogen.
Auch in diesem Foll beruhen die beiderseiiigen Ansprüche ouf dem-
sel ben Vertro gsverhö ltn is.

Beklogten vertrouen konnte, konn sich nur ouf die Leistung beziehen, die
nochzubessern wot dos wor hier die Buchführung. Es gibt keine Anholts-
punktdofürdoß der Beklogtezu einerderortigen Leistung nicht in der Loge
gewesen wöre.

Anmerkung:

Dos Urteil stimmt mit OLG Homm DSIR i9BZ lZ0 überein. Der Senot hotte
den Mo ndo nten f ü r verpf I ichtet g eho lten, zu nöchst den Steuerberoter zu r

Nochbesserung oufzufordern; denn dem Steuerberoter stehe ouch bei
Anwen d u n g vo n Diensfuertro gsrecht g ru n dsötzl ich ei n N och besseru n gs-
recht zu.

Die Moglichkeit, Nochbesserung zu verlongen, kommt ous dem Werk-
vertrogsrecht, 5633 Abs. 2 BGB. Der Leistungspflichtige konn Möngel in
seinen Arbeiten durch eigenes Tötigwerden beseitigen. Hierbei hondelt
es sich nicht um einen Schodenersotzonspruch, sondern um einen
Erfüllungsonspruch (BGH NJW 1964,1025: VersR 1964,230lr.

lm Dienstvertrogsrecht konn regelmößig Schodenersotz und nicht
Möngelbeseitigung verlongt werden. Aber ouch hier ist es den Vertrogs-
porteien unbenommen, ein Recht zur Nochbesserung einzuröumen und
den Dienstuertrog insoweitden Regelungen der$$ 634,635 BGBzu unter-
stellen. Do bei umfongreichen Buchholtungswerken Fehler nie gonz zu

vermeiden sind, liegt es nohe, dem Steuerberoter ein Rechf ouf Beseiii-
gung etwoiger Möngel einzuröumen. lm Regelfoll ist dies für den Mon-
donten ouch nicht nur kostengünstiger, sondern ouch schneller. Ein neuer
Beroter mü0te sich erst mit erheblichem Zeitoufwond einorbeiten.

Dos Nochbesserungsrecht ist stillschweigend begründet worden, wenn
der Steuerberoter oufgeforded wurde, eine kostenlose Korrektur von
Fehlern durchzuführen und er sich hierzu bereiterklört hot (OLG Koln,

Gr B/83).

Voroussetzung für die Geltendmochung des Nochbesserungsonspru-
ches ist, doß die zu beseitigenden Möngel konkret bezeichnet werden
und eine ongemessene Frist eingeröumt wird (OLG Köln, Gl 8/831.

Zum versicherungsrechtlichen Aspeh der Forderung von Möngelbeseiii-
gungskosten durch den Mondonten weisen wir ouf die Hinweise zur
Berufshoftpf I ichfuersicheru n g der Bu ndessteuerberoterko m mer ( Berufs-

rechtliches Hondbuch 5.3) hin. Unter fz.22wird ousgefUh4 doß Noch-
besserungskosten nicht vom Versicherungsschutz umfofJt sind. Ebenso

BGH VersR 1964,230: NJW 1964,1025, OLG FronkfurtVersR 1977,829;
ousführlich zu diesem Themo, Gll2/B3,Wos istein Hoftpflichtonspruch im

Gegensotz zum nicht gedeckten Erfüllungsonspruch?"
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Gl Hinweise

Erstmolig liegt nunmehr eine um{ossende Dorstellung des Wirtschofts-
strofrechts vor. Die Autoren - Stootsonwölte, Richter; Leiter einer Steuer-

fohndung - ,,entwirren" die Vielzohl der Gesetze und Verordnungen,
in dem die unternehmerischen Pflichverstöße bestimmten Tötigkeits-

bereichen zu geo rd net werden. Die Autoren g I ied ern dementsprech en d i n

Stroftoten bei Gründung, beim Betrieb und bei Beendigung und Sonie-

rung des Unternehmens. Doneben wird in einem besonderen Teil ouf die

Grenzen und Risiken strofrechtlich relevonten Hondelns von Berotern hin-

gewiesen.

Folgende Themen werden u.o. ongesprochen,
Ko pito I beschoffu n g, i I lego le Beschöftig u n g von Arbeitneh mern, Verm itt-

lung und Schworzorbeit, Rechnungs- und Finonzwesen, Steuern und

Zölle,Su bventio nen, Wo ren ei n ko uf, gewerbl iche Sch utzrechte, beirü ge-

rische Verko ufsmethoden, Preisgesto ltung, Auslo ndsgeschöfte, Glö ubi-

gerbeg ünstig u ng, Buchfü h ru ngs- und Bilo nzdelikte, Vermögensversch ie-

bung und Konkursverschleppung etc.

Dos Werk zeichnet sich durch die proxisnohe Schwerpunktbildung der

Themen ous. Es enthölt ein ous{ührliches Stichwort- und Gesetzesregister

sowie weiierführende Hinweise zu den einzelnen Themen.
(Müller-Gugenberger, Wirtschoftsstrofrecht, 

.1255 
Seiten, 140,- DM,

Verlog Aschendorlf)

Nochdem dos FG Boden-Würltemberg IEFG19B7,33l und dos FG Koln
(EFG 1986, 454) $32 Abs. B ESIG für verfossungswidrig holten, sollte in

iedem Foll, in dem ein Kinderfreibetrog in Betrocht kommt, Einspruch ein-

gelegt und Ruhen des Verfo hrens beo ntrogt werden ( $ 363 AO). Bewil ligt

dos FA nicht dos Ruhen des Einspruchsverfohrens, sollte Beschwerde bei

der OFD eingelegt werden.

Dossel be g i lt f ü r Vero n lo g u n g en m it schriftstellerischen Nebeneinkü nften.

Dos BVerfG hot die Verfossungsbeschwerde gegen die Abschoffung

des früheren holben Sieuersotzes, $34 Abs.4 ESIG o.F., ongenommen
(l B BvR 1402/871.

I

3. Dos Berufungsgericht isi der Auffossung, dofJ dem Klöger wegen der

von ihm geltend gemochten Gebührenonsprüche kein Zurückbehol-

tungsrecht ous $ 223 BGB gegenüber dem Herousgobeonspruch des

Beklogten zustehen könne. Aus der Notur des Schuldverhöltnisses zwi-

schen Steuerberoter und Mondonten losse sich zwor - iedenfolls im

Grundsctz - nichi obleiten, doß ein Zurückbeholtungsrecht on den

Arbeitsunierlogen desholb zu verneinen sei, weil der Mondont die ge-

somten Buchungsunterlogen (Arbeitsergebnisse und Mondonten-
unterlogen) dringend benötige, um sein Geschöft fortführen zu kön-

nen. Andernfolls werde dem Steuerberoter ohne ousreichenden

Grund ein Druckmittel genommen, welches dos Gesetz gerode für

wechselseitige Ansprüche innerholb desselben Rechtsverhöltnisses

gebe. Es besiehe iedoch ein.Bedürfnis, dos dem Steuerberoierwegen

seiner Honororonsprüche grundsötzlich zustehende Zurückbehol-

tungsrecht on Arbeitsunterlogen einzuschrönken, wenn dos Verlrogs-

verhöltnis zwischen ihm und seinem Mondonten ein Douerschuld-

verhölinis sei. Ein Zurückbeholtungsrecht ous S2Z3 BGB könne in die-

sem Foll nichtzugelossen werden,wenn sich die Honororforderung ouf

ei nen lö n gst zurückliegenden Zeitro u m beziehe, wö h rend dos Zurück-

beholtungsrecht on neuesten Arbeitsergebnisses geltend gemocht

werde. lm Rohmen eines Douerschuldverhöltnisses sei desholb die

sogenonnte Konnexitöt zwischen einer Honororlorderung und einem

Anspruch ouf Herousgobevon Unterlogen nurdonn zu belohen,wenn

sich beide ouf denselben Zeiiroum, in oller Regel ouf dosselbe Abrech-

nungsiohr, bezögen. Auf diese Weise werde ein ongemessener Aus-

gleich zwischen dem lnteresse des Steuerberoters on einem Druck-

mittel für seine Honororforderung und dem Bedürfnis des Mondonten
ge{unden, die Buchfuhrungsunterlogen bei der weiteren Führung der

Geschöfte und beider Beorbeitung von Steuerfrogen zurVerfügung zu

hoben.

Für dos Zurückbeholtungsrecht des Sieuerberoters gegenüber dem

Herousgobeonspruch seines Mondonten fehlt in der die Hondokten

des Steuerberoters betreffenden Bestimmung des $66 StBerG eine

besondere geseizliche Regelung, wie sie $ 50 Abs. 1 der Bundesrechfs-

onwoltsordnung (BRAO) für dos Zurückbeholtungsrecht des Rechts-

onwolts on seinen Hondokten enthölt. Noch der Begründung des

Regierungsentwurfs eines Dritten Geseizes zur Anderung des Steuer-

beroiungsgesetzes zv 966 StBerG ($ 45 des Entwurfs) ist diese Bestim-

mung zwor $ 50 BRAO nochgebildetworden (BlDrucks 7/28525. 36),

die Regelung des $ 50 Abs. I BRAO wurde ober im Hinblick ouf die bei

Steuerberotern und Steuerbevollmöchtigten obweichende Auftrogs-

gestoltung (übewiegend Douerouftrogsverhöltnisse) nicht über-

t3B il9
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis

(Hefr I -7,19881

Gewinnousschüttung

- mft Minelobfluß
Abtretung

- des Steuererstottungsonspruchs
: geschöftsmößige - 946,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Abtretung v. Erstottungso nsprüchen

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Anlogeberotung
- Prüfung des Grundstücksweris

- wifschoftliche Risiken

- Prognosen

Anwoltsvertrog

- Ende des -
Bouherrenmodell

- Au{gobengebiet des Treuhönders

- oblektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- feh lende Beleh rungsbedtlrftig keit
: über Ausgleichsonspruch, $ 89b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondoisübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, 8173 l, 2 AO
- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Beschlognohmeverbot S 9Z SiPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

Beweislost

- Buchungsfehler

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: Aussichten d. Vorprozesses

- für Verhondlungsergebnis

Dritthoftung

- Anwoltsverlrog

- siillschweigender Ausku nftsvertrog

- Sieuerberotungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schutzwirkung

zugunsten Dritier
: Bilonz- und Kreditgeber
: Bilonz- und Konkursglöubiger

12.Aufl. $ 662 Rdn.12) und die ols reineArbeitsmittel- ebensowie hond-
schriftliche Notizen oder ondere zu internen Zwecken gefedigte
Arbeitspopiere - ouch nicht zu seinen Hondokten im Sinne des $66
Abs. 2 StBerG gehören. Der Senot konn iedoch der Ansicht der Revi-

sion nicht zustimmen, dofl die herousverlongte Houptobschlu0über-
sicht 1983, zu der noch den nicht ongegriffenen Feststellungen des

Berufungsgerichts die Umbuchungsliste l9B3 ols Bestondteil gehört,
nicht ein noch dem Vertrog zu schoffendes Arbeitsergebnis, sondern

ein Arbeitsmittelsei, dos der Klöger nicht herousgeben müsse. Als stön-

diger Steuerberoter des Beklogten wor der Klögerverpflichtet, diesem

dieienigen Unterlogen zu ersiellen, die er benötigte, um seine Pflichten

gegenüber den Steuerbehörden erfüllen zu können. Dozu gehöde
ouch die Houptobschluflübersicht, die der Beklogte noch $60 Abs. 2

Sotz2 ESIDVo. F. (vgl. ietzt $60Abs.lSotz2 ESIDV1986)ouf Verlongen
des Finonzomts seiner Steuererklörung beizu{ügen hotte. Schon des-

holb wor die Houptobschlußübersicht 1983 (mit der dozu gehörenden
Umbuchungsliste) nicht lediglich eine Arbeitsgrundloge des Klögers, die

der Herousgobeonspruch des Beklogten nicht umfoßt, sondern ein

(vertrogliches) Arbeitsergebnis, dos noch dem Steuerberotervertrog on

den Beklogten herquszugeben ist. Der beontrogten Einholung eines

Gutochtens der Steuerberoterkommer zur Bedeutung der Houpt-
obschlußubersicht bedurite es bei dieser Sochloge nicht.

Dos Berufungsgericht nimmt on, der Klöger könne nicht domit gehört
werden, doß er die Houptobschlußübersicht l9B3 nichi mehr in Besiiz

hobe, weil er in seinem Schriftsoiz vom 9.9.1985 dos Gegenteil zuge-
stonden hobe. Dies sei ein prozessuoles Gestöndnis, on dos der
Klöger gebunden sei. Dieser Ansicht konn sich der Senot nicht

onschließen. Der vom Berufungsgericht ongefühden Schriftsotzstelle

konn nicht hinreichend deutlich entnommen werden, doß der Klöger
den Besitz der HouptobschluDübersicht l9B3 eingeröumt hot.

Zu Unrecht geht der Klöger ollerdings dovon ous, doß den Beklogten,

der den Hero usgo beo nspruch erhebe, die Beweislost dofü r treffe, doß
der Klöger die Houpiobschlußübersicht l9B3 noch besitze. Es ist

unsireitig, doß der Klöger die von ihm erstellte Houptobschluflüber-
sicht l9B3 iedenfolls zunöchst in Besitz hotte. Die Dorlegungs- und

Beweislost für den Verbleib dieser Unterloge liegt doher beim Klöger.

Der Klöger wird im weiteren Verfohren Gelegenheit hoben, sein Vor-

bringen zu ergönzen.

BB, 50
88, 50
88, 94

{LS)

88, l8
{LS)

88, 46
88,122
BB, 46
88, 3

88, 94
(LS)

BB,122

BB, 3

88, 76
ILS)

BB, 76

88, 6l

BB, 55

88, 3

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchsisumme DM 100.000

- im Treuhondvertrog

- verlohrungstnst tn Abö

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunferlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvoro rbeiten,
835 Abs. 3 StBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond. S615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- sonstige Tötigkeit, 533 Abs. / StBGebVO

Kousolitöt

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot
- des ongestellten RA

Konkursverwolter; Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

- Sieuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß

- Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

2
2

BB,83, I2B
88, 29

BB,

88,

tL5l

88, 90
88, 79

BB, 29
88, 83
BB, I2B
BB, 85

88, lt
BB, 24
BB, 33
88, 44
BB, 55

88, 36
{LS)

88, l8
(LS)

BB, 89
88, I 06
88, 95
BB, 94

(LSI

88,

88,

88,

54
ILS)

54
(LS)

2

BB, 26
88, 26 88, 76

{LS)

BB, 63
88, 63 BB, 1B

ILSI

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechisberotung d. SIB/WP
- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

- Vertrog mit Mehrfochberufler

Mondqntenunterlogen
- Rückgobe BB, IB

ILS)

Mehrfochberufler
- Anwend bo rkeit von Veriöhrungsvorschriften

(Sg 51 BRAO, 68 StBerG, 5lo WPO) 88, 55

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellten Steuererklörung BB, 26

Nochbesserung

- Recht d. StB's zur Nochbesserung BB, 94
{LS}

2.

88, I 33
88,95, l0l

88, I l7
BB, 94

{LS)

88,95, 100

88,100
88, 9
88, 79

BB, 54
{LS)

BB, 76
(LS)
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Notor
- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-
onspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB
- Dritthoftung

- Konkurrenzverboi

Rechtsberotun g/Rechtsbesorgung

- Geltendmochung v. Schodenersotz-
onspruch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
- Recht d. StB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, 0162 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Mondotsübernohme

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- SlAbs.2 Nr.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- 046 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotun gsvertro g

- Douermondot und Berotungspflichten

- mt oHG
- obiektbezogene und persönliche

Steuerberotung

Steuerhinterziehung

- Berufspflichrverletzung

- ESi-Vorouszohlung

- USi-Voronmeldung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt
- Bonitötsgo rontie stott Bo nkbürgschoft

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fo hrlössig keit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht

- Pflichten des - im Bouhenenmodell
- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-

mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs
* Versicherungsschutz

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, S5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentsiehung und

Mondotsende

Veriöhrung,568 StBerG {$5lo WPO)
- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeberotung
: Provisionsonnohme u. Anlogeberotung

- Grundsotz d. Schodeneinheit
: Zustellung d. Steuerschodens

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweitige Ersotzmög lichkeit

- Verld hrungsunterbrechun g
: durch Mohnbescheid

Versicherungsschutz

- Nochbesseru ngskosten

- Treuhondtötigkeit

Vo*eilsousgleich
- wegen eingetretenen Steuervorteils

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer
- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbeholtun gsrecht

- on Arbeitspopieren
- Beweislost

- Grundsotzurteil

- on Houptobschlußübersicht
u. Umbuchungsliste

BB, 36
ILS)BB, 86

88, ]B
ILSI

88, r 08
88, t9
88, l9

BB, 4I
88, 106

BB, 3
88, 41

Zurückbeho ltungsrecht
des Steuerberolers
- Anderung der Rechisprechung des OLG Düsseldorf

(Gt l986,lst)

- Anmerkung
(BGH Urt.v.l7.2.19BB - lVo ZR 262/86,WM1988,6271

88, 60
88, 60

BB, 89
88, 9
88, 2

BB, 46
88, 46
88, 55

88,106
BB, 55

88,46, 66
i Leitsotz (omtl.)'

Zum Recht des Steuerberoters ous S2Z3 BGB, Arbeitsergebnisse (hier:

eine Houptobschlußübersichtl, die noch dem Steuerberoiervertrog on
den Mondonien herouszugeben sind, wegen folliger Gebührenforde-
rung zurÜckzubeho lten.

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Die Herousgobepflicht des Steuerberoters bezieht sich nicht ouf des-

sen Arbeitspopiere.

2. Die Houptobschlußübersicht ist mit der Umbuchungsliste herouszu-
geben. Sie sind Arbeitsergebnisse des Steuerberoters.

3. Die Beweislost{ür den Verbleib der herouszugebenden Arbeitsergeb-
nisse trifft den Steuerberoter.

4. Der Steuerberoter hot ein Zurückbeholtungsrecht on seinen Arbeits-

ergebnissen wegen folliger Gebührenforderungen, gleichgültig ob
diese sich ouf ondere Abrechnungszeitröume beziehen ols die herous-

verlongten U nterlogen.

Aus den Gründen:

I . Wie bereits dos Londgericht ousgeführt hot, wor derVertrog zwischen

den Porteien, der die Berotung des Beklogten in steuerlichen Angele-
genheiten, die Erledigung seiner Buchholtung und die Fertigung seiner

Bilonzen zum Gegenstond hotte, ein Geschöftsbesorgungsvertrog mit

Dienstvertrqgschorokter (vgl. BGHZ 54, 106, l0Z. Diese zutreffende
Rechtsonsicht wird von der Revision nicht ongegriffen. Der Klöger ist

donoch verpflichtet, die Unterlogen, die er im Rohmen seinerVerfrogs-
pflichten für den Beklogten ongefertigi hot, on diesen herouszugeben.

Die Herousgobepflicht umfoßt mongels onderer Vereinbqrungen nicht

Arbeitspopiere, d ie der Klö g er bei seiner Töti g keii f ü r sich geferfigi hot,

um mit ihrer Hilfe seine Vertrogspflichten erfüllen zu können (vgl. dozu
MünchKomm/Seiler, BGB 2. Aufl. $662 Rdn. l5; BGB-RGRK/Steffen,
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88,

BB,

BB,
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94
{LS)
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:7lP 1987,922
BGH v. 18.2.1987 - lVo ZR 232/85
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GI Leitsötze

Steuerhinterziehung/USt-Voronmeldung

Errechnet der Steuerberoter dos Umsotzsteuersoll höher ols die Bogotell-
grenze von DM 600,- iöhrlich -, im Streitfoll DM 2.500,- -, muß er für
seinen Mondonten nicht zur Abgobe 1/4lohrlicher Umsotzsteuer-
erklörungen übergehen, sondern konn obworten, ob sich dos Finonzomt
wie bisher mit der Abgobe der Johreserklörung zufrieden gibt.
(OLG Koblenz Urt.v.ll.6.1987 - I Ss 198/B7l

Steuerhinterziehung/ESFVorouszohlung

Wird ein Antrog ouf Herobsetzung von Einkommensteueryorouszohlun-
gen mit einer zutreffenden steuermindernden Moßnohme (Berlin-

Do rleh en l beg rü ndet, iedoch bei Antro gstel I u n g bereits beko n nte steuer-

erhöhende Totbestönde (erhebliche Gewinnsteigerungen noch DATEV-

Auswertungenl verschwiegen, so liegt bei vorsötzlichem Hondeln voll-
endete Steuerhinterziehung in Form eines nicht gerechtfedigten Steuer-

vodeils vor.

Die spötere Abgobe einer korrekten Einkommensteueriohreserklörung
konn ols Selbstonzeige i. S. des $ 3Zl AO gewerlet werden, ouch wenn in
dieser kein Bezug zu dem früheren Antrog ou{ Anpossung der Einkom-

mensteueryoro uszo h lu n gen hergestel lt wird.
(OLG Stuttgort Urt.v.2l.s.il9B7 - 5s221/87, StB l9BB,2ll

Steuerhinterziehu n g /USt-Vorouszo hlu n g

Die unterlossene Abgobe der Umsotzsteueryoronmeldung ist ols ein

oußerholb des Berufs liegendes Verholten keine ehrengerichtlich zu

o h nende Pflichtverletzung.
(EG Homburg Urt.v. 4.2.1986 - llll2/85 EV 73/ 83- BRAK-Mitt lgBZ l00l

Hilfeleistung in Steuersochen und Buchführung ($l Abs. 2 Nr. 2 StBerGl

Dos Buchf ü h ru n gsprivileg dei- steuerberotend en Berufe no ch dem StBerG
umfoßt ouch die Einrichtung der Finonzbuchholtung (Erstellung des
Kontenplones) und die Einrichtung der Lohnbuchholtung (Einrichtung der
Loh n konten ). Mecho n isch e Arbeitsgö n ge u nd steuerl ich i rrelevo nte H i lfe-

leistungen beider Einrichtung dieser Buchholtungen sind von dem Privileg

ousgenommen.
(BFH Urt.v.12.l.l9BB -Vll R 60/86 STEUER-TELEXlll9: LEXinform 00812921
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